








Die Zahl der Retail-Filialen ist seit dem 31. Dezember 2016 um 20 

auf 452 Geschäfte gesunken. Filialschließungen fanden insbe-

sondere in Deutschland und Frankreich statt. Von den 452 Retail-

Geschäften am Jahresende befanden sich 164 in Deutschland 

und 288 im Ausland. In den Märkten außerhalb von Russland ging 

die Anzahl der Filialen um 40 zurück. In Russland hingegen stieg 

die Anzahl der Filialen im Geschäftsjahr 2017 um 20 auf 47. Der 

E-Commerce-Umsatz der TOM  TAILOR Marken konnte 2017 im 

Vergleich zum Vorjahr um 8,2 % auf € 48,7  Mio. (2016: € 45,0  Mio.) 

erhöht werden.

Die Rohertragsmarge des Segments konnte im Vergleich 

zum Vorjahr deutlich um 5,1  Prozentpunkte auf 60,0 % gestei-

gert werden (2016: 54,9 %). Dieser Anstieg ist neben verbes-

serten Einkaufskonditionen auch auf den deutlichen Rückgang 

von Preisreduzierungen zurückzuführen. Der absolute Roher-

trag konnte trotz des Umsatzrückgangs aufgrund der Margen-

steigerung um € 9,5  Mio. auf € 181,7  Mio. erhöht werden (2016: 

€ 172,2  Mio.). Im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäfts-

jahres betrug die Rohertragsmarge 65,2 % und lag deutlich über 

dem Wert des Vorjahresquartals (2016: 53,6 %).

Das berichtete EBITDA ist im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich 

um € 7,3  Mio. auf € 15,5  Mio. gestiegen (2016: € 8,2  Mio.). Dieser 

Anstieg ist vor allem auf den höheren Rohertrag zurückzuführen. 

Das Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres war allerdings 

auch wieder durch Aufwendungen für Abstandzahlungen an 

Vermieter in Höhe von € 4,9 Mio. belastet (2016: € 1,7 Mio.), um un-

rentable Filialen früher als geplant schließen zu können.

Das berichtete EBIT konnte insbesondere aufgrund deutlich 

niedrigerer Abschreibungen um € 21,0  Mio. auf € 2,5  Mio. gestei-

gert werden (2016: € -18,5 Mio.). 

Im Segment Wholesale beliefert das Unternehmen gewerbliche 

Kunden, die TOM TAILOR Produkte über verschiedene Vertriebs-

wege an die Endkunden verkaufen. Dazu zählen Franchise-

Geschäfte, Shop-in-Shops und Multi-Label-Verkaufsstellen.

Insgesamt werden drei Segmente berichtet (TOM TAILOR Retail, 

TOM TAILOR Wholesale und BONITA).

Umsatz nach Segmenten (in € Mio.)

■ ■ TOM TAILOR Wholesale  ■ ■ TOM TAILOR Retail  ■ ■ BONITA

341,0 351,9 350,1 

325,8 303,0 267,7 

289,1 313,6 304,0 

2015 2016 2017

Segment TOM TAILOR Retail – Deutliche  

Verbesserung von Rohertragsmarge und EBIT 

Segment TOM TAILOR Retail – Eckdaten

2017 2016

Umsatz (in € Mio.) 304,0 313,6

Wachstum (in %) -3,1 8,5

Rohertragsmarge (in %) 60,0 54,9

Anzahl Stores 452 472

Berichtetes EBITDA (in € Mio.) 15,5 8,2

Berichtete EBITDA-Marge (in %) 5,1 2,6

Berichtetes EBIT (in € Mio.) 2,5 -18,5

Berichtete EBIT-Marge (in %) 0,8 -5,9

Die Entwicklung des Segments TOM  TAILOR Retail war im 

abgelaufenen Geschäftsjahr zum einen geprägt durch eine 

weitere Expansion in Russland und zum anderen durch 

verstärkte Schließungsaktivitäten insbesondere in Deutsch-

land. Der Umsatz ging überwiegend aufgrund der Filialschlie-

ßungen im Jahr 2017 um 3,1 % auf € 304,0  Mio. zurück (2016: 

€ 313,6 Mio.). 
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Segment BONITA – Deutliche EBITDA-Verbesserung 

getrieben durch Anstieg der Rohertragsmarge und 

Rückgang der Betriebsaufwendungen

Segment BONITA – Eckdaten

2017 2016

Umsatz (in € Mio.) 267,7 303,0

Wachstum (in %) –11,6 –7,0

Rohertragsmarge (in %) 69,7 63,4

Anzahl Stores 815 950

Berichtetes EBITDA (in € Mio.) 15,6 –22,6

Berichtete EBITDA-Marge (in %) 5,8 –7,5

Berichtetes EBIT (in € Mio.) 2,5 -64,1

Berichtete EBIT-Marge (in %) 0,9 -21,2

Das Segment BONITA umfasst ausschließlich eigene Geschäfte, 

den eigenen E-Shop und vertikal betriebene Shop-in-Shop-

Flächen im Wholesale. Im Geschäftsjahr 2017 ging der Umsatz 

um 11,6 % auf € 267,7  Mio. zurück (2016: € 303,0  Mio.) und lag 

damit im Rahmen der Erwartungen. Im vierten Quartal 2017 lag 

der Umsatz mit € 65,8  Mio. um 19,9 % unterhalb des Vorjahres-

niveaus von € 82,1 Mio. 

Die Anzahl der BONITA Filialen wurde aufgrund der im Geschäfts-

jahr 2016 beschlossenen Schließungs- und Bereinigungsmaß-

nahmen seit dem 31.  Dezember  2016 um 135 bzw. 14,2 % auf 

815 Geschäfte reduziert. In Deutschland wurden insgesamt 93 

Filialen geschlossen. Die restlichen Filialen wurden vor allem in 

Österreich, der Schweiz sowie der Benelux-Region geschlossen. 

Unter den geschlossen Filialen befanden sich auch 59 Läden 

der Division BONITA MEN, die zum 30.  Juni  2017 eingestellt 

wurde. Die meisten Filialen wurden bis zum 30. September 2017 

geschlossen (120 von 135 Filialen). Von den 815 Geschäften 

am Jahresende befanden sich 574 in Deutschland und 241 im 

Ausland. Der BONITA E-Shop entwickelte sich im Jahr 2017 mit 

einem Umsatz von € 3,7 Mio. stabil zum Vorjahr (2016: € 3,7 Mio.). 

Im Geschäftsjahr 2017 wurden darüber hinaus 54 BONITA Shop-

in-Shop-Flächen betrieben (2016: 56). 

Die Rohertragsmarge des Segments konnte im Vergleich 

zum Vorjahr deutlich um 6,3  Prozentpunkte auf 69,7 % gestei-

gert werden (2016: 63,4 %). Dieser Anstieg ist vor allem auf 

den deutlichen Rückgang von Preisreduzierungen zurückzu-

führen. Zudem war der Vorjahreswert durch einmalige Vorrats-

abwertungen im dritten Quartal belastet (2016: Belastung von 

€ 13,7  Mio.). Die höhere erzielte Rohertragsmarge konnte auf 

der Ebene des absoluten Rohertrags den Umsatzverlust aller-

dings nicht kompensieren. Der absolute Rohertrag fiel 2017 mit 

€ 186,5 Mio. um € 5,4 Mio. bzw. 2,9 % niedriger aus als im Vorjah-

reszeitraum (2016: € 191,9  Mio.). Bereinigt um die Belastungen 

aus der einmaligen Vorratsabwertung im Geschäftsjahr 2016 

ging der absolute Rohertrag um 9,3 % zurück. Im vierten Quartal 

des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Rohertragsmarge 

bei einem sehr guten Wert von 74,7 % und damit ebenfalls über 

dem Wert des Vorjahresquartals (2016: 71,1 %).

Das berichtete EBITDA im Segment BONITA ist im Geschäftsjahr 

2017 um € 38,2 Mio. auf € 15,6 Mio. gestiegen (2016: € -22,6 Mio.). 

Unter Berücksichtigung der hohen Sonderbelastungen von 

€ 32,1 Mio. aus dem Vorjahr hat sich das EBITDA im abgelaufenen 

Geschäftsjahr um € 6,1  Mio. verbessert. Neben dem Anstieg 

der Rohertragsmarge sind insbesondere niedrigere Betriebs-

aufwendungen für die positive Entwicklung verantwortlich. 

Insbesondere bei den Personal- und Mietaufwendungen kam 

es aufgrund der Filialschließungen zu deutlichen Einsparungen. 

Das berichtete EBIT konnte aufgrund der im Vorjahreser-

gebnis enthaltenen hohen Sonderbelastungen um € 66,6  Mio. 

auf € 2,5 Mio. gesteigert werden (2016: € -64,1 Mio.). Im EBIT des 

Vorjahres waren einmalige Sonderbelastungen von € 52,1  Mio. 

enthalten. Unter Berücksichtigung dieser Sonderbelastungen 

hat sich das EBIT im abgelaufenen Geschäftsjahr um € 14,5 Mio. 

verbessert. 
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Segment TOM TAILOR Wholesale – Verdoppelung des 

EBITDA, nahezu Vervierfachung des EBIT

Segment TOM TAILOR Wholesale – Eckdaten

2017 2016

Umsatz (in € Mio.) 350,1 351,9

Wachstum (in %) -0,5 3,2

Rohertragsmarge (in %) 48,4 46,4

Anzahl Shop-in-Shops 2.443 3.050

Anzahl Franchise-Stores 188 205

Berichtetes EBITDA (in € Mio.) 52,0 24,7

Berichtete EBITDA-Marge (in %) 14,9 7,0

Berichtetes EBIT (in € Mio.) 38,8 9,7

Berichtete EBIT-Marge (in %) 11,1 2,8

Der Umsatz im Segment TOM TAILOR Wholesale ist im abgelau-

fenen Geschäftsjahr leicht um 0,5 % auf € 350,1  Mio. gesunken 

(2016: € 351,9  Mio.). Im vierten Quartal ging der Wholesale-

Umsatz um 10,8 % auf € 79,4  Mio. zurück (Vorjahresquartal: 

€ 89,0  Mio.). Der deutliche Rückgang im vierten Quartal ist vor 

allem auf die Ausgliederung der Division TOM  TAILOR KIDS 

zurückzuführen, die zum Ende des dritten Quartals 2017 in 

vollem Umfang wirksam wurde. In Deutschland konnte der 

Wholesale-Umsatz um 1,1 % auf € 226,9 Mio. gesteigert werden 

(2016: € 224,4  Mio.). Im Ausland sank der Umsatz um 3,4 % auf 

€ 123,2  Mio. (2016: € 127,5  Mio.). Die Zahl der Shop-in-Shop-

Flächen wurde seit dem 31.  Dezember  2016 insbesondere 

aufgrund der Ausgliederung von TOM  TAILOR KIDS um 607 auf 

2.443 Flächen verringert. Die Zahl der Franchise-Geschäfte ist 

im Berichtsjahr um 17 auf 188 Stores gesunken. 

Die Rohertragsmarge stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr 

von 46,4 % auf 48,4 %. Dies lag im Wesentlichen an einer weiter 

verbesserten Produkteingangskalkulation, besseren Lieferan-

tenkonditionen sowie geringeren Preisnachlässen. Trotz des 

Umsatzrückgangs konnte der absolute Rohertrag aufgrund 

der Margensteigerung um € 6,1  Mio. auf € 169,5  Mio. gestei-

gert werden (2016: € 163,4 Mio.). Im vierten Quartal 2017 lag die 

Rohertragsmarge bei 52,3 % und somit deutlich über dem Wert 

des Vorjahresquartals von 46,6 %. 

Das berichtete EBITDA im Segment TOM  TAILOR Wholesale hat 

sich gegenüber dem Vorjahr um € 27,3  Mio. bzw. 110,5 % auf 

€ 52,0  Mio. verdoppelt (2016: € 24,7  Mio.). Neben dem Anstieg 

im Rohertrag haben sich in diesem Segment insbesondere 

deutlich niedrigere Personal-, Marketing- und Logistikaufwen-

dungen sehr positiv auf die EBITDA-Entwicklung ausgewirkt. 

Diese positiven Effekte waren insbesondere in den Bereichen 

Personal und Logistik weitestgehend auf das im Geschäftsjahr 

2016 eingeleitete Kosten- und Prozessoptimierungsprogramm 

RESET zurückzuführen. Aufgrund der damit verbundenen 

Maßnahmen war das EBITDA des Segments im Vorjahr mit 

einmaligen Sonderaufwendungen von € 5,1 Mio. belastet. 

Das berichtete EBIT ist im abgelaufenen Geschäftsjahr aufgrund 

der starken EBITDA-Entwicklung und gesunkener Abschrei-

bungen deutlich um € 29,1  Mio. bzw. 300,4 % auf € 38,8  Mio. 

gewachsen (2016: € 9,7  Mio.). Im EBIT des Vorjahres waren 

einmalige Sonderaufwendungen von € 5,4 Mio. enthalten. 

Rohertragsmarge im Konzern auf 58,3 % gestiegen 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr sank der Materialaufwand 

in der TOM  TAILOR GROUP um 12,9 % auf € 384,1  Mio. (2016: 

€ 441,0  Mio.). Die Rohertragsmarge stieg um 3,9  Prozentpunkte 

auf 58,3 % (2016: 54,5 %). Im Materialaufwand des Vorjahres 

waren allerdings einmalige Aufwendungen für Abwertungen 

des Vorratsvermögens in Höhe von € 15,3  Mio. enthalten. Die 

um diese Aufwendungen bereinigte Rohertragsmarge lag im 

Vorjahr bei 56,0 %.

Im vierten Quartal 2017 lag die Rohertragsmarge aufgrund 

der positiven Entwicklung in allen Segmenten der TOM  TAILOR 

GROUP bei 63,5 % und damit deutlich über dem Wert des Vorjah-

resquartals von 56,6 %.
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Sonstige betriebliche Erträge gestiegen

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind im Geschäftsjahr 

2017 um € 5,2  Mio. auf € 37,5  Mio. gestiegen (2016: € 32,3  Mio.). 

Ausschlaggebend für diese Entwicklung war im Wesentli-

chen ein Anstieg der Kurserträge aus der Fremdwährungsum-

rechnung, die um € 1,0  Mio. auf € 8,5  Mio. gestiegen sind (2016: 

€ 7,4 Mio.). Innerhalb der sonstigen betrieblichen Aufwendungen 

standen diesen Erträgen Kursaufwendungen aus der Fremd-

währungsumrechnung in Höhe von € 6,5  Mio. entgegen (2016: 

€ 7,8 Mio.). Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen sind des 

Weiteren die erhaltenen Lizenzerträge im Zusammenhang mit 

der Auslizenzierung der Marke TOM TAILOR KIDS (2017: € 6,9 Mio.), 

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (2017: € 5,0 Mio.) 

und Mieterträge (2017: € 5,1 Mio.) hervorzuheben. 

Personalaufwand rückläufig – Personalaufwands-

quote um 1,5 Prozentpunkte auf 21,2 % gesunken

Der Personalaufwand ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 

um € 24,9  Mio. bzw. 11,3 % auf € 195,3  Mio. gesunken (2016: 

€ 220,2  Mio.). Bezogen auf den Umsatz ging die Personalauf-

wandsquote von 22,7 % im Vorjahreszeitraum auf 21,2 % im 

abgelaufenen Geschäftsjahr zurück. Der absolute und relative 

Rückgang resultierte vornehmlich aus dem geplanten Rückgang 

der Mitarbeiterzahl sowie dem Wegfall von erhöhten Aufwen-

dungen für Abfindungen und Freistellungen, die im Vorjahres-

zeitraum angefallen waren. 

Zum 31.  Dezember  2017 arbeiteten 6.071 Mitarbeiter bei der 

TOM  TAILOR GROUP (Vorjahr: 6.789). Davon waren 3.049 Mitar-

beiter bei BONITA beschäftigt (Vorjahr: 3.702). 

Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen mit 

€ 297,5 Mio. um € 31,9 Mio. bzw. 9,7 % unter dem Wert des Vorjah-

reszeitraums (2016: € 329,4 Mio.). Der Rückgang im abgelaufenen 

Geschäftsjahr spiegelt vor allem den Wegfall der Sonder-

aufwendungen im Zusammenhang mit dem im Herbst 2016 

beschlossenen Maßnahmenpaket in Höhe von € 25,5 Mio. wider, 

die das Vorjahr belastet haben. 

Die Marketingaufwendungen sind im abgelaufenen Geschäfts-

jahr um 6,4 % auf € 32,3  Mio. gestiegen (2016: € 30,4  Mio.). Die 

Mietaufwendungen sind im Jahr 2017 aufgrund der Filial-

schließungen um 5,7 % auf € 104,9  Mio. zurückgegangen (2016: 

€ 111,3  Mio.). Wesentliche weitere Bestandteile der sonstigen 

betrieblichen Aufwendungen waren Logistikkosten für 

die Warenkommissionierung in Höhe von € 22,5  Mio. (2016: 

€ 24,5  Mio.), Aufwendungen für Ausgangsfrachten in Höhe von 

€ 14,4  Mio. (2016: € 14,0  Mio.), IT-Aufwendungen in Höhe von 

€ 9,1 Mio. (2016: € 7,8 Mio.) sowie Rechts- und Beratungsaufwen-

dungen in Höhe von € 8,3 Mio. (2016: € 10,9 Mio.).

Berichtetes EBITDA der TOM TAILOR GROUP deutlich 

gestiegen – berichtete EBITDA-Marge bei 9,0 %

Das berichtete operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und 

Abschreibungen (EBITDA) der TOM  TAILOR GROUP ist im 

Berichtsjahr um € 72,8  Mio. auf € 83,1  Mio. gestiegen (2016: 

€ 10,3  Mio.). Der hohe Anstieg ist neben den operativen Ergeb-

nissteigerungen des abgelaufenen Geschäftsjahres 2017 auch 

auf die hohen Sonderaufwendungen im Vorjahr zurückzu-

führen, die das EBITDA im Jahr 2016 mit € 48,5  Mio. belastet 

hatten. Die berichtete EBITDA-Marge konnte im Geschäftsjahr 

2017 auf 9,0 % gesteigert werden (2016: 1,1 %).

Im vierten Quartal 2017 konnte das berichtete EBITDA im 

Jahresvergleich um 9,9 % auf € 30,3  Mio. gesteigert werden 

(Vorjahresquartal: € 27,6  Mio.). Die berichtete EBITDA-Marge 

konnte im vierten Quartal 2017 auf 12,9 % verbessert werden 

(Vorjahresquartal: 10,1 %). 

Entwicklung des berichteten EBITDA im Konzern (in € Mio.) 

Berichtete EBITDA-Marge in %

67,6 

10,3 

83,1 

 7,1 %  1,1 %  9,0 % 

2015 2016 2017
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Abschreibungen mehr als halbiert

Die Abschreibungen lagen im Geschäftsjahr 2017 bei € 39,2 Mio. 

und damit € 44,0 Mio. unter dem Vorjahreswert (2016: € 83,1 Mio.). 

Dies ist vor allem auf die hohen außerplanmäßigen Abschrei-

bungen zurückzuführen, die im Geschäftsjahr 2016 in Höhe von 

€ 32,4  Mio. angefallen sind. Den Abschreibungen standen im 

Berichtszeitraum auf Ebene der TOM  TAILOR GROUP Investi-

tionen in Höhe von € 17,5 Mio. gegenüber (2016: € 16,4 Mio.). 

Berichtetes EBIT der TOM TAILOR GROUP kräftig 

 verbessert – berichtete EBIT-Marge bei 4,8 %

Das berichtete operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 

der TOM  TAILOR GROUP ist im Berichtsjahr um € 116,8  Mio. auf 

€ 43,9  Mio. gestiegen (2016: € -72,9  Mio.). Der hohe Anstieg ist 

neben den operativen Ergebnissteigerungen des abgelaufenen 

Geschäftsjahres 2017 auch auf die hohen Sonderaufwendungen 

im Vorjahr zurückzuführen, die das EBIT im Jahr 2016 mit 

€ 80,9  Mio. belastet hatten. Die berichtete EBIT-Marge konnte 

im Geschäftsjahr 2017 auf 4,8 % gesteigert werden (2016: -7,5 %).

Im vierten Quartal 2017 konnte das berichtete EBIT im Jahres-

vergleich um € 13,7  Mio. auf € 17,8  Mio. gesteigert werden 

(Vorjahresquartal: € 4,1  Mio.). Die berichtete EBIT-Marge wurde 

im vierten Quartal 2017 auf 7,5 % verbessert (Vorjahresquartal: 

1,5 %).

Finanzergebnis um € 1,0 Mio. verbessert

Das Finanzergebnis betrug im Geschäftsjahr € -15,3 Mio. und lag 

damit um € 1,0  Mio. besser als im Vorjahr mit € -16,3  Mio. Dies 

war auf die Senkung der Nettoverschuldung infolge der im Juni 

2017 durchgeführten Kapitalerhöhung sowie auf den Rückgang 

der mit dem Bankenkonsortium vereinbarten Zinsmargen 

zurückzuführen. 

Steueraufwand von € 11,5 Mio.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag setzten sich vor allem 

aus laufenden Steuern der deutschen (außerhalb des ertrag-

steuerlichen Organkreises) und ausländischen Konzerngesell-

schaften für das Jahr 2017 und dem Verbrauch von aktiven 

latenten Steuern auf laufende steuerliche Verlust- und Zinsvor-

träge der deutschen Konzerngesellschaften (im ertragsteu-

erlichen Organkreis) zusammen. Im Geschäftsjahr 2017 betrug 

der Aufwand aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

€ 11,5 Mio. (2016: Ertrag von € 16,2 Mio.). 

Bei einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von € 28,6  Mio. (2016: 

€ -89,2  Mio.) ergab sich eine effektive Steuerquote in Höhe von 

40,3 % (2016: 18,2 %). Die effektive Steuerquote resultierte im 

Wesentlichen aus der eingeschränkten steuerlichen Abzugsfä-

higkeit von Miet- und Finanzierungsaufwendungen für gewer-

besteuerliche Zwecke in Deutschland, dem Nichtansatz von 

aktiven latenten Steuern auf Verluste der ausländischen 

Konzerngesellschaften und der Neubewertung der aktiven 

latenten Steuern auf steuerliche Verlust- und Zinsvorträge.

Berichtetes Periodenergebnis von € 17,1 Mio. 

Im Geschäftsjahr  2017 wurde das berichtete Periodenergebnis 

um € 90,1  Mio. auf € 17,1  Mio. verbessert (2016: € -73,0  Mio.). Das 

Ergebnis je Aktie (Earnings per Share – EPS) betrug € 0,37 (2016: 

€ -2,95). 

Anlage 5 / 20



FINANZLAGE DER TOM TAILOR GROUP

Prinzipien des Liquiditäts- und Finanzmanagements 

Das Finanzmanagement erfolgt zentral durch die Konzern-

zentrale der TOM  TAILOR GROUP in Hamburg. Dadurch sollen 

ein konzerneinheitliches Liquiditätsmanagement gewähr-

leistet, die vorhandenen liquiden Mittel optimal eingesetzt 

und die Zahlungsfähigkeit der TOM  TAILOR GROUP sicherge-

stellt werden. Auf dieser Basis ist das Finanzmanagement der 

TOM  TAILOR GROUP bestrebt, jederzeit ausreichende Liqui-

ditätsreserven für die weitere Unternehmensentwicklung 

vorzuhalten. Hierbei sind der Mittelzufluss aus der laufenden 

Geschäftstätigkeit sowie die vorhandenen Bankenkreditlinien 

wichtige Finanzierungsquellen.

Das Finanzmanagement der TOM  TAILOR GROUP orientiert 

sich langfristig an der Unternehmensstrategie sowie kurz- und 

mittelfristig insbesondere an den Anforderungen des opera-

tiven Geschäfts. Zur Ermittlung des Liquiditätsbedarfs werden 

rollierende Cashflow-Planungen sowie tagesaktuelle Liquidi-

tätsreports verwendet.

Die TOM TAILOR GROUP deckt ihren Finanzierungsbedarf durch 

ein ausgewogenes Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital. 

Somit sind sowohl die finanzielle Stabilität als auch eine hinrei-

chende Flexibilität gesichert. 

Die TOM  TAILOR GROUP verfolgt und analysiert die sich an 

den Finanzmärkten bietenden Finanzierungsmöglichkeiten 

sowie Trends hinsichtlich der Verfügbarkeit von Finanzmitteln 

sehr genau, um langfristig eine gesicherte Liquidität gewähr-

leisten zu können. Im Mai 2013 wurde ein Anteil der bis dahin 

kurzfristig aufgenommenen Finanzierung im Rahmen der 

BONITA Übernahme in Höhe von € 80 Mio. durch die erfolgreiche 

Begebung von Schuldscheindarlehen abgelöst. Die Emission 

erfolgte vornehmlich bei institutionellen Investoren aus 

Deutschland und Europa. Das Schuldscheindarlehen umfasste 

drei Tranchen mit Laufzeiten von 2,6, 3,6 und fünf Jahren und 

ist sowohl mit fixen als auch mit variablen Zinssätzen ausge-

stattet. Die letzte Tranche des Schuldscheindarlehens in Höhe 

von € 15 Mio. ist per Ende Mai 2018 endfällig.

Neben dem Schuldscheindarlehen finanziert die TOM  TAILOR 

GROUP den operativen und langfristigen Finanzierungsbedarf 

über eine Konsortialkreditvereinbarung. Der gültige Kredit-

vertrag wurde Ende Mai 2015 neu vereinbart. Die Finanzie-

rung umfasst ein Gesamtvolumen von € 500 Mio. Damit sichert 

sich das Unternehmen den finanziellen Rahmen für die weitere 

Entwicklung. Die Finanzierung ist in Höhe von € 475  Mio. auf 

einen Zeitraum von fünf Jahren bzw. in Höhe von € 25  Mio. 

auf einen Zeitraum von drei Jahren zuzüglich zwei Verlän-

gerungsoptionen von jeweils einem Jahr angelegt. Die zur 

Verfügung stehenden Bankenlinien von € 500  Mio. teilen sich 

in eine Kontokorrentkreditlinie von € 187,5  Mio. (Inanspruch-

nahme zum 31.  Dezember  2017: € 10,2  Mio.), eine Garantielinie 

von € 187,5  Mio. (Inanspruchnahme zum 31.  Dezember  2017: 

€ 135,2 Mio.) sowie in Bankdarlehen von € 125,0 Mio. (Restschuld 

zum 31. Dezember 2017: € 87,5 Mio.) auf. Die effektive Verzinsung 

der in Anspruch genommenen Linien ist variabel und richtet 

sich nach dem Drei- bzw. Sechs-Monats-EURIBOR zuzüglich 

einer Marge, deren Höhe vom Verhältnis zwischen Nettover-

schuldung und dem bereinigten EBITDA abhängt.

Der Fortbestand der Schuldscheindarlehen und des Konsor-

tialkreditvertrags ist abhängig von der Einhaltung finanzieller 

Kennzahlen (Nettoverschuldung / EBITDA, Nettoverschuldung 

inklusive zukünftiger Mietaufwendungen / EBITDAR und Eigen-

kapitalquote), für deren Berechnung der nach internationalen 

Rechnungslegungsvorschriften (IFRS) aufgestellte Konzern-

abschluss heranzuziehen ist. Zum 31.  Dezember  2017 sind 

sämtliche Kennzahlen eingehalten worden.

Free Cashflow um 184,6 % auf € 56,9 Mio. gesteigert

TOM TAILOR GROUP –  
Entwicklung wichtiger Cashflows

in € Mio. 2017 2016

Operativer Cashflow 83,4 50,3

Veränderung (in %) 65,7 2,2

Cashflow aus Investitionstätigkeit -13,2 –14,5

Free Cashflow 56,9 20,0

Veränderung (in %) 184,6 53,1
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Der Mittelzufluss aus der operativen Geschäftstätigkeit wurde 

im Geschäftsjahr  2017 um 65,7 % bzw. € 33,1  Mio. auf € 83,4  Mio. 

gesteigert (2016: € 50,3  Mio.). Neben dem positiven Jahreser-

gebnis ist dies insbesondere auf den Abbau des Vorratsver-

mögens zurückzuführen. Gegenläufig hat sich der Anstieg der 

Forderungen und sonstigen Aktiva ausgewirkt.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit betrug im 

abgelaufenen Geschäftsjahr € 13,2  Mio. und lag somit leicht 

unter dem Niveau des Vorjahres (2016: € 14,5  Mio.). Auszah-

lungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, 

Sachanlagevermögen und Finanzanlagevermögen stiegen im 

Vergleich zum Vorjahr leicht auf € 17,5  Mio. (2016: € 16,4  Mio.). 

Neben den Investitionen wurden im abgelaufenen Geschäfts-

jahr auch Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagegegen-

ständen in Höhe von € 4,2 Mio. erzielt (2016: € 1,9 Mio.). 

Der Saldo aus dem Mittelzufluss der laufenden Geschäftstätig-

keit und dem Mittelabfluss für Investitionen (Free Cashflow) hat 

sich im abgelaufenen Geschäftsjahr um 184,6 % bzw. € 36,9 Mio. 

auf € 56,9 Mio. verbessert (2016: € 20,0 Mio.). 

Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit beträgt trotz 

der Einzahlungen aus der Ausgabe neuer Aktien in Höhe von 

€ 64,1  Mio. insgesamt € 70,7  Mio. (2016: € 32,7  Mio.). Hintergrund 

für diese Entwicklung war im abgelaufenen Geschäftsjahr 

insbesondere die signifikante Rückführung der Finanzverbind-

lichkeiten in Höhe von insgesamt € 127,5  Mio., die im Wesent-

lichen mit €15,0  Mio. die planmäßige Tilgung der Festkredite 

sowie die Rückführung der Kontokorrentverbindlichkeiten in 

Höhe von € 68,4 Mio. betrafen.

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte 

des Anlagevermögens und Sachanlagen leicht 

über Vorjahr

Der Konzern hat im Berichtsjahr über alle drei Segmente 

€ 17,5 Mio. (2016: € 16,4 Mio.) in den weiteren Ausbau der kontrol-

lierten Verkaufsflächen sowie Softwareentwicklungen inves-

tiert. Davon flossen € 8,8  Mio. (2016: € 6,1  Mio.) in das Segment 

TOM TAILOR Retail und € 7,3 Mio. (2016: € 6,8 Mio.) in das Segment 

TOM  TAILOR Wholesale. Die Investitionen im Retail-Segment 

betrafen Ladenbaueinrichtungen, IT-Software und Entwick-

lungsleistungen für E-Commerce-Anwendungen. Im Segment 

TOM  TAILOR Wholesale wurden € 2,0  Mio. für neue Flächen 

ausgegeben. Die übrigen € 5,3  Mio. entfielen vorrangig auf die 

IT-Software-Infrastruktur. BONITA hat im Jahr  2017 insgesamt 

€ 1,4  Mio. (2016: € 3,5  Mio.) vor allem in den Ladenbau sowie IT-

Software investiert.

Die im Geschäftsjahr 2017 vorgenommene Aktivierung 

einer SAP-Anwendung erfolgte auf Basis eines abgeschlos-

senen Mietkaufvertrags. Die hierfür geleisteten Zahlungen 

im Geschäftsjahr 2017 werden entsprechend den übrigen 

abgeschlossenen Finance Lease-Verträgen als Tilgung von 

Finanzverbindlichkeiten im Mittelabfluss aus der Finanzie-

rungstätigkeit sowie teilweise im Zinsaufwand ausgewiesen.

VERMÖGENSLAGE DER TOM TAILOR GROUP 

Anstieg der immateriellen Vermögenswerte 

um € 26,2 Mio. 

Neben Marken bilanziert das Unternehmen unter den immate-

riellen Vermögenswerten Kundenstämme und Lizenzverträge, die 

im Zuge der Kaufpreisallokation durch Aufdeckung vorhandener 

stiller Reserven aus dem Erwerb des operativen TOM  TAILOR 

Geschäfts im Jahr 2005 durch die heutige TOM TAILOR Holding SE 

entstanden sind. Im Jahr 2012 sind im Rahmen der Kaufpreisallo-

kation von BONITA insgesamt € 187,7 Mio. durch die Marke BONITA 

hinzugekommen. Die ausgewiesenen Marken sowie Geschäfts- 

oder Firmenwerte werden jährlich einem Wertminderungs-

test unterzogen. Auf Basis der Unternehmensplanung war zum 

Bilanzstichtag keine Abwertung erforderlich. Bei den Kunden-

stämmen wird zwischen Stammkunden, Franchise-Partnern, 

Shop-in-Shop-Kunden und Multi-Label-Kunden unterschieden. 

Die seinerzeit aufgedeckten Kundenstämme und Lizenzverträge 

werden über ihre jeweilige Nutzungsdauer linear abgeschrieben. 

Neben den in den Jahren 2005 und 2012 aufgedeckten stillen 

Reserven werden unter den immateriellen Vermögenswerten 

überwiegend geleistete Keymoney-Beträge für neue Flächen 

sowie Softwarelizenzen ausgewiesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben sich die immateriellen 

Vermögenswerte vor allem bedingt durch die Aktivierung einer 

neuen SAP-Anwendung und einer neuen E-Commerce-Plattform 

um € 26,2 Mio. auf € 321,3 Mio. erhöht (2016: € 295,2 Mio.). 

Rückgang des Sachanlagevermögens um € 24,8 Mio. 

Im Sachanlagevermögen werden hauptsächlich Mieterein-

bauten im Zusammenhang mit der Ausstattung und dem 

Umbau der eigenbetriebenen Showrooms sowie die Laden-

einrichtungen und Möbel der eigenen Stores ausgewiesen. 

Darüber hinaus ist der von BONITA selbst betriebene Logistik-

standort inklusive Grundstück, Lagerhalle und Betriebsvorrich-

tungen im Sachanlagevermögen enthalten. 
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Das Sachanlagevermögen hat sich im Jahr  2017 um € 24,8  Mio. 

auf € 79,4  Mio. verringert (2016: € 104,2  Mio.). Den planmäßigen 

und außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von € 39,2 Mio. 

standen Investitionen von € 17,5 Mio. gegenüber. Bei den außer-

planmäßigen Abschreibungen von € 4,0  Mio. handelt es sich 

insbesondere um weitere Abschreibungen auf das Anlagever-

mögen von Filialen mit einem negativen Ergebnisbeitrag, die in 

Zukunft geschlossen werden sollen. 

Rückgang im Net Working Capital um € 4,7 Mio.

Das Net Working Capital ermittelt sich aus der Summe der 

Vorräte sowie der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

abzüglich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

zum Bilanzstichtag.

Das Vorratsvermögen lag mit € 138,5  Mio. zum Bilanzstichtag 

um € 20,6  Mio. unter dem Vorjahreswert (2016: € 159,1  Mio.). 

Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus einer Verringe-

rung der Bestellvolumina und einer verbesserten Lagerum-

schlagsgeschwindigkeit verbunden mit weiterhin intensiven 

Abverkaufsmaßnahmen im ersten und vierten Quartal 2017. Die 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben sich zum 

Bilanzstichtag stichtagsbedingt um € 12,6  Mio. auf € 53,8  Mio. 

erhöht (2016: € 41,2 Mio.). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und Leistungen sind zum Bilanzstichtag um € 3,3  Mio. auf 

€ 125,0 Mio. gesunken (2016: € 128,3 Mio.). 

Insgesamt ist das Net Working Capital zum 31.  Dezember  2017 

um € 4,7  Mio. auf € 67,3  Mio. zurückgegangen (2016: € 72,0  Mio.) 

und betrug damit 7,3 % vom Konzernumsatz (2016: 7,4 %).

Ausgewählte Kennzahlen  
zur Finanz- und Vermögenslage

in € Mio. 2017 2016 2015

Eigenkapital 213,0 162,9 225,5

Langfristige Schulden 189,6 282,9 318,6

Kurzfristige Schulden 243,8 249,9 279,0

Finanzverbindlichkeiten 137,5 232,8 267,9

Liquide Mittel 24,2 38,1 50,5

Nettoverschuldung 113,3 194,7 217,4

Bilanzsumme 646,3 695,7 823,1

Finanzverbindlichkeiten und Nettoverschuldung 

deutlich reduziert

Unter den langfristigen Verbindlichkeiten sind die langfristigen 

Finanzverbindlichkeiten zum 31.  Dezember  2017 im Vergleich 

zum Vorjahresstichtag um € 94,8 Mio. auf € 101,4 Mio. gesunken 

(2016: € 196,2  Mio.). Der Rückgang ist im Wesentlichen auf die 

planmäßigen Tilgungen des Festkredits, die Umgliederung der 

im Mai 2018 fälligen Schuldscheintranche in die kurzfristigen 

Finanzverbindlichkeiten sowie auf die Rückführung der Konto-

korrentziehungen zurückzuführen. Die kurzfristigen Finanzver-

bindlichkeiten haben sich zum Bilanzstichtag leicht um € 0,5 Mio. 

auf € 36,1 Mio. verringert (2016: € 36,6 Mio.).

Zum 31.  Dezember  2017 betrug die Nettoverschuldung 

€ 113,3  Mio. und lag damit um € 81,4  Mio. unter dem Vorjahres-

wert von € 194,7 Mio. 

Eigenkapitalquote bei 33,0 %

Das Eigenkapital ist aufgrund der im Juni 2017 durchgeführten 

Kapitalerhöhung sowie des positiven Periodenergebnisses auf 

€ 213,0  Mio. gestiegen (31.  Dezember  2016: € 162,9  Mio.). Durch 

die Begebung von 9.865.423 Aktien konnte die TOM  TAILOR 

Holding  SE im Juni 2017 das Eigenkapital vor Abzug der Eigen-

kapitalbeschaffungskosten um € 64,1  Mio. erhöhen. Die Eigen-

kapitalquote hat sich zum 31. Dezember 2017 auf 33,0 % erhöht 

(31. Dezember 2016: 23,4 %). 

Außerbilanzielle Finanzinstrumente

Das Unternehmen verwendet keine bilanzexternen Finanzie-

rungsinstrumente im Sinne von Asset-Backed-Securities oder 

eingegangenen Haftungsverhältnissen gegenüber nicht in 

den Konzernabschluss einbezogenen Zweckgesellschaften. 

Zum 31.  Dezember  2017 wurden im Rahmen eines rollie-

renden Factoring-Programms Forderungen gegen inländische 

Geschäftskunden in Höhe von € 11,5 Mio. verkauft. 

Rating

Die TOM  TAILOR  GROUP verfügt über ausreichend Bankkre-

ditlinien und nimmt Finanzierungsinstrumente wie Anleihen 

oder Commercial Papers nicht in Anspruch. Daher verfügt die 

TOM  TAILOR GROUP auch nicht über ein Rating einer externen 

Ratingagentur.
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Aufwand

In der TOM  TAILOR Holding  SE sind zum 31.  Dezember  2017 

unverändert zum Vorjahr drei Vorstände beschäftigt. 

Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 

€ 5,0  Mio. auf € 3,1  Mio. zurückgegangen (2016: € 8,1  Mio.). Die 

Personalaufwendungen des Geschäftsjahres 2016 waren durch 

Abfindungszahlungen für Altvorstände belastet. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Wesentli-

chen aufgrund von gestiegenen Verwaltungsaufwendungen 

um € 0,9 Mio. auf € 9,4 Mio. gestiegen (2016: € 8,5 Mio.). 

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ist im Vergleich zum Vorjahr aufgrund 

niedrigerer Zinsaufwendungen mit € -5,3  Mio. um € 0,5  Mio. 

besser ausgefallen (2016: € -5,8 Mio.). 

Jahresergebnis

Im Jahr 2017 wurde mit € 5,2 Mio. ein Jahresüberschuss erzielt. 

Die deutliche Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr ist 

auf die positiven Ergebnisse der Tochtergesellschaften zurück-

zuführen, während im Vorjahr durch Verlustübernahmen ein 

deutlich negatives Jahresergebnis zu verzeichnen war. 

ERTRAGS-, FINANZ- UND 
 VERMÖGENSLAGE DER  
TOM TAILOR HOLDING SE

ERTRAGSLAGE

Umsatz / Beteiligungserträge / Sonstige  

betriebliche Erträge

Die TOM  TAILOR Holding  SE erzielt Umsätze als auch sonstige 

betriebliche Erträge aus der Weiterbelastung von Service-

leistungen an die deutschen Tochtergesellschaften. Ihre 

Geschäftstätigkeit wird weiterhin durch die erzielten Betei-

ligungserträge und Gewinnabführungen bzw. Verlustüber-

nahmen ihrer Tochtergesellschaften bestimmt. 

Insgesamt liegt die Summe aus Netto-Beteiligungserträgen 

und sonstigen betrieblichen Erträgen mit € 34,6  Mio. um 

€ 82,9 Mio. über dem Vorjahr, das bei € -48,3 Mio. lag. Der Anstieg 

ist im Wesentlichen auf die auf € 30,4  Mio. gestiegenen Netto-

Beteiligungserträge zurückzuführen (2016: € -57,0  Mio.). Dabei 

führte insbesondere das positive Ergebnis der Tom Tailor GmbH 

zu Erträgen aus Gewinnabführung in Höhe von € 26,7 Mio.

Vermögensstruktur TOM TAILOR GROUP
■ ■ Langfristige Vermögenswerte  ■ ■ Kurzfristige Vermögenswerte

60,3 % 64,2 % 

39,7 % 35,8 % 

2016 2017

Kapitalstruktur TOM TAILOR GROUP
■ ■ Eigenkapital  ■ ■ Langfristige Schulden  ■ ■ Kurzfristige Schulden

23,4 % 
33,0 % 

40,7 % 

35,9 % 

29,3 % 

37,7 % 

2016 2017
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FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE

Investitionen

Die Investitionspolitik der TOM  TAILOR Holding  SE konzen-

triert sich auf den Erwerb und das Halten von Beteiligungen. Im 

Geschäftsjahr 2017 haben sich keine wesentlichen Änderungen 

des Finanzanlagevermögens ergeben. 

Bilanzstruktur

Den wesentlichen Vermögensgegenstand der TOM  TAILOR 

Holding  SE bilden die Finanzanlagen von € 450,8  Mio. (2016: 

€ 450,8  Mio.). Sie repräsentieren damit rund 97 % der Bilanz-

summe von € 465,0 Mio. (2016: € 474,3 Mio.). 

Das Eigenkapital ist aufgrund des Jahresüberschusses und der 

im Juni 2017 durchgeführten Kapitalerhöhung um € 69,4  Mio. auf 

€ 339,4  Mio. gestiegen (2016: € 270,0  Mio.). Durch die Kapitalerhö-

hung wurde der Gesellschaft neues Eigenkapital in Höhe von 

€ 64,1  Mio. zugeführt. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditin-

stituten sind im Berichtsjahr durch Regeltilgungen um € 15,0 Mio. 

auf € 102,5 Mio. gesunken (2016: € 117,5 Mio.).

GESAMTAUSSAGE DES VORSTANDS ZUR 
 ERTRAGS-, FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE

Der Vorstand der TOM  TAILOR Holding  SE schätzt die aktuelle 

Situation des Konzerns als eingeschränkt positiv ein. Im 

Berichtsjahr 2017 reduzierte sich der Konzernumsatz wie 

erwartet aufgrund der abgeschlossenen RESET-Maßnahmen 

sowie des weiterhin wettbewerbsintensiven Marktumfelds 

um 4,8 %.

Das Geschäftsjahr 2017 war für die TOM  TAILOR GROUP ein 

Transformationsjahr, um die Basis für künftiges profitables 

Wachstum zu schaffen. Die zahlreichen Maßnahmen im Rahmen 

des RESET-Programms konnten teilweise schneller als geplant 

umgesetzt werden und haben damit früher zu einer deutlichen 

Steigerung sowohl der Rohertragsmarge als auch der Profitabi-

lität geführt. Darüber hinaus wurden im Rahmen einer Kapital-

erhöhung Mittel beschafft und begonnen, diese gezielt in 

zukunftsträchtige Bereiche zu investieren.

Auch für das Geschäftsjahr 2018 plant der Vorstand der 

TOM  TAILOR Holding  SE weitere Maßnahmen und Projekte, um 

die Profitabilität in einzelnen Geschäftsbereichen, insbesondere 

in den Segmenten TOM TAILOR Retail und BONITA, zu stärken.

Bilanzielle Ermessensentscheidungen

Im Konzernabschluss 2017 sind keine Bilanzierungs- und Bewer-

tungsmethoden angewandt worden, die von den Vorjahren 

abweichen und bei einer anderen Anwendung einen wesent-

lichen Einfluss auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage 

gehabt hätten. Angaben zum Einfluss der Verwendung von 

Schätzungen zu den getroffenen Annahmen und Ermessens-

entscheidungen finden sich im Konzernanhang.
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Der gesonderte nichtfinanzielle Konzernbericht gemäß 

§ 315b (im folgenden gesonderter nichtfinanzieller Bericht) 

findet sich im Geschäftsbericht und auf der Internetseite   

http://ir.tom-tailor-group.com der TOM TAILOR Holding SE.

GESONDERTER NICHT 
FINANZIELLER BERICHT

Die Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289f 

und § 315d  HGB findet sich im Corporate Governance-

Bericht des Geschäftsberichts und auf der Internetseite   

http://ir.tom-tailor-group.com der TOM TAILOR Holding SE.

ERKLÄRUNG ZUR 
UNTERNEHMENSFÜHRUNG
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VERGÜTUNG DES VORSTANDS 
DER TOM TAILOR HOLDING SE

Im Berichtsjahr 2017 bestand das Vorstandsgremium der 

TOM  TAILOR Holding  SE aus den Herren Dr. Schäfer, Dressen-

dörfer, Devoy (seit dem 1.  August  2017) und Schröder (bis zum 

29. Mai 2017).

Das Vergütungssystem der Vorstandsmitglieder ist darauf 

ausgerichtet, eine erfolgreiche, nachhaltig wertorientierte 

Unternehmensentwicklung sicherzustellen. 

Der Aufsichtsrat setzt, wie in § 87 AktG und im Deutschen 

Corporate Governance Kodex (DCGK) gefordert, die Gesamt-

vergütung fest und überprüft das Vergütungssystem sowie die 

Angemessenheit der Vergütung regelmäßig. Bei der Festlegung 

einer angemessenen Gesamtvergütung wird die Üblichkeit 

unter Berücksichtigung des horizontalen Vergleichsumfelds 

(Branchen-, Größen- und Landesüblichkeit) sowie des vertikalen 

Vergütungsgefüges innerhalb des Unternehmens (Verhältnis 

der Vorstandsvergütung zur Belegschaft) beachtet. 

BESTANDTEILE DER  
VORSTANDSVERGÜTUNG

Die Vergütung der Vorstandsmitglieder setzt sich aus fixen 

und erfolgsabhängigen Komponenten zusammen. Zusätzlich 

erhalten die Mitglieder Nebenleistungen, die z. B. die Bereitstel-

lung eines Dienstwagens und Unfallversicherungen umfassen.

1) Fixgehalt

Die Höhe des Fixgehalts orientiert sich am Aufgaben- und 

Verantwortungsbereich des jeweiligen Vorstandsmitglieds. Es 

wird in zwölf gleichen Raten ausbezahlt. 

2) Variable Vergütung

Die variablen Vergütungsbestandteile der Herren Dr.  Schäfer, 

Dressendörfer und Devoy basieren grundsätzlich auf mehrjäh-

rigen Bonuskomponenten. 

Abweichend hiervon ist die variable Vergütung zweier Vorstände 

der TOM  TAILOR Holding  SE für das Geschäftsjahr 2017 

ausschließlich auf Basis von ausgewählten Kennzahlen ermittelt 

worden, die sich aus dem IFRS-Konzernabschluss des Geschäfts-

jahres 2017 ableiten lassen. Für das Geschäftsjahr  2017 wurde 

aufgrund der erst in 2017 geschlossenen Verträge vereinbart, 

dass die erfolgsabhängige variable Vergütung nur auf Basis des 

Geschäftsjahres ermittelt werden soll, in dem die Vorstände in 

ihrer jetzigen Position ihre Arbeit aufgenommen haben. Hinter-

grund hierfür ist, dass die Vergütung ausschließlich an die eigene 

Leistung geknüpft und nicht durch die Leistung der vorangegan-

genen Vorstandsmitglieder beeinflusst werden soll.

Die variablen Vergütungsbestandteile umfassen:

— Einjährige Bonuskomponente

— Mehrjährige Bonuskomponente

— Matching Stock Programme (MSP)

— Long Term Incentive Programme (LTI)

— Aktienoptionsprogramm (AOP)

a)  Einjährige Bonuskomponente

Für die Vorstandsmitglieder Dr.  Schäfer, Devoy und Schröder 

sehen die Verträge eine freiwillige kurzfristige Bonuskom-

ponente vor, die vom Aufsichtsrat individuell für das  jeweilige 

Geschäftsjahr festgesetzt werden kann. Darüber hinaus 

beziehen sich die weiteren variablen Vergütungsbestandteile 

für diese Vorstandsmitglieder im Jahr 2017 nur auf die Entwick-

lung von bestimmten Finanzkennzahlen des Geschäftsjahres 

2017. Der Vertrag von Herrn Dressendörfer sieht keine einjäh-

rige Bonuskomponente vor.

VERGÜTUNG VON VORSTAND  
UND AUFSICHTSRAT
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b) Mehrjährige Bonuskomponente

Die mehrjährige Bonuskomponente bemisst sich für die 

Vorstandsmitglieder entsprechend der individuell vertraglich 

geregelten Erfolgsziele. Die folgenden Zielgrößen werden dabei 

in Abhängigkeit von der vertraglichen Regelung verwendet: 

EBITDA-Wachstum, durchschnittliches EBIT, Einsparungen im 

Bereich Einkauf, durchschnittlicher operativer Cashflow bzw. 

Wachstum des operativen Cashflows sowie das durchschnitt-

liche Konzernergebnis je Aktie (Earnings per Share  – EPS) auf 

konsolidierter Basis der Gruppe der TOM  TAILOR Holding  SE 

als auch dessen Wachstum. Für die Ermittlung der durch-

schnittlichen Ergebnisgrößen wird grundsätzlich ein mehrjäh-

riger Durchschnitt herangezogen. Sollte trotz einer positiven 

EPS-Komponente im Betrachtungszeitraum das EPS für das 

Geschäftsjahr negativ ausfallen, so erfolgt für die Bonus-

komponente aus der EPS-Betrachtung keine Auszahlung. Eine 

betragsmäßige Kappung der mehrjährigen Bonuskomponente 

ist für die Vorstandsmitglieder berücksichtigt. 

c) MSP

Am 20.  Januar  2010 hat der Aufsichtsrat beschlossen, für die 

Mitglieder des Vorstands das Matching Stock Programme (MSP) 

als aktienbasiertes Vergütungssystem zu implementieren, um 

die Interessen des Vorstands und der Aktionäre zusammenzu-

führen. Der MSP berechtigt die Planteilnehmer zum Bezug von 

Phantom Stocks unter der Voraussetzung, dass die Planteil-

nehmer zum Zeitpunkt der Zeichnung des MSP in einem nicht 

gekündigten Dienst- und Anstellungsverhältnis stehen. Am MSP 

nahmen ausschließlich die ehemaligen Vorstandsmitglieder 

Herr Holzer und Herr Dr. Rebien teil. Mit dem Ausscheiden der 

beiden Begünstigten aus dem Vorstand bzw. dem Konzern im 

Geschäftsjahr 2016 und deren vollständigem Verzicht auf das 

aktienbasierte Vergütungssystem im Rahmen der Aufhebungs-

vereinbarungen ergeben sich für die TOM  TAILOR Unterneh-

mensgruppe keinerlei Auszahlungen aus dem Matching Stock 

Programme.

d) LTI

Im Juli 2010 wurde für den Vorstand und Führungskräfte der 

TOM  TAILOR Holding  SE der Long-Term Incentive (LTI) einge-

führt, der der Angleichung der Interessen von Vorständen, 

Führungskräften und Aktionären der TOM  TAILOR Holding  SE 

sowie der Personalbindung und langfristigen Unternehmens-

zielerreichung dient.

Die Laufzeit des LTI beträgt acht Jahre, beginnend mit dem 

Tag der Erstnotiz der TOM  TAILOR Holding  SE Aktie. Unter der 

Voraussetzung eines aktiven ungekündigten Dienst- oder 

Anstellungsverhältnisses wird der LTI jährlich gewährt. 

Der individuelle Zielbetrag der Planteilnehmer orientiert sich 

an der Höhe des Fixgehalts zum Zeitpunkt der Gewährung und 

wird für die Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat bestimmt. 

Der Auszahlungsbetrag aus dem LTI wird über einen Betrach-

tungszeitraum von drei Jahren auf Basis von EBITDA / Netto-

umsatz (Faktor 1) und Aktienkurs (Faktor 2) bestimmt. Faktor 1 

ergibt sich aus der Zielerreichung des EBITDA-Wachstums 

über die dreijährige Performanceperiode, gewichtet mit 30 %, 

und der Zielerreichung des Nettoumsatzwachstums über die 

dreijährige Performanceperiode, gewichtet mit 20 %. Faktor  2 

ermittelt sich aus dem Wertzuwachs der TOM  TAILOR Aktie im 

Performancezeitraum. Faktor  2 ist für die Berechnung des LTI 

mindestens mit 1,0 anzusetzen.

Ein Anspruch auf die Auszahlung aus dem LTI besteht nur, wenn 

mindestens 70 % der Planziele von Faktor  1 erreicht wurden. 

Der Wert der Faktoren kann jeweils bei maximal 2,0 liegen. Die 

Auszahlung des LTI unterliegt einer Sperrfrist von drei Jahren 

ab dem Tag der Gewährung.

e) AOP

Die Hauptversammlung der TOM  TAILOR Holding  SE hat am 

3. Juni 2013 die Einführung eines Aktienoptionsplans (AOP 2013) 

der Gesellschaft beschlossen. Am 31.  Mai  2017 wurde in der 

Hauptversammlung der TOM  TAILOR Holding  SE ein weiteres 

Aktienoptionsprogramm (AOP 2017) beschlossen. Die beiden 

Aktienoptionspläne AOP 2013 und AOP 2017 sind identisch 

strukturiert. Die Erfolgsziele der Programme basieren dabei auf 

mehrjährigen Bemessungsgrundlagen und stehen im Einklang 

mit den rechtlichen Anforderungen des AktG und des DCGK.

Im Geschäftsjahr 2017 waren die Vorstandsmitglieder Herr Dr. 

Schäfer und Herr Dressendörfer zur Teilnahme am Aktienopti-

onsplan berechtigt. Eine Gewährung von Aktienoptionen fand 

für Herrn Dr. Schäfer und Herrn Dressendörfer statt.

Jedes Optionsrecht berechtigt die Planteilnehmer zum Erwerb 

je einer TOM TAILOR Aktie. Bis zur Übertragung der TOM TAILOR 

Aktien stehen den Optionsberechtigten aus den Aktienoptions-

rechten weder Bezugsrechte auf neue Aktien der Gesellschaft 

aus Kapitalerhöhungen oder auf Aktienderivate noch Rechte 

auf Dividenden oder sonstige Ausschüttungen zu.

Die Performanceperiode der jeweiligen Tranche des AOP 

beträgt vier Jahre bei einer Höchstlaufzeit der Aktienop-

tionsrechte von maximal sieben Jahren ab dem Ausgabe-

datum. Innerhalb der vier Ausgabezeiträume des AOP 2013 

und innerhalb des Ausgabezeitraums des AOP 2017 erhält der 

jeweilige Optionsberechtigte Aktienoptionsrechte mit zwei 
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unterschiedlichen Ausübungspreisen. Für 75 % der ausgege-

benen Aktienoptionsrechte (Aktienoptionsrechte vom Typ A) 

entspricht der Ausübungspreis dem Ausgabekurs, für die restli-

chen 25 % der ausgegebenen Aktienoptionsrechte (Aktienop-

tionsrechte vom Typ B) beträgt der Ausübungspreis 120 % des 

Ausgabekurses. Die Aktienoptionsrechte können nur ausgeübt 

werden, wenn (1) der Schlusskurs der Aktien an den letzten 

fünf Handelstagen der Wartezeit im Durchschnitt mindestens 

35 % über dem Ausgabekurs liegt, wobei der Ausgabekurs dem 

durchschnittlichen Schlusskurs der Aktien an den letzten 30 

Handelstagen vor dem Ausgabedatum des jeweiligen Aktien-

optionsrechts entspricht, und (2) das um Sondereinflüsse berei-

nigte verwässerte Konzernergebnis je Aktie für das vor Ablauf 

der jeweiligen Wartezeit endende Geschäftsjahr um mindes-

tens 50 % gestiegen ist. Der Ausübungsgewinn des Options-

berechtigten darf das Dreifache des Ausgabekurses nicht 

überschreiten (Cap).

f)  Beteiligung an der FCM Beteiligungs GmbH  

(Leistungen von Dritten)

Im Geschäftsjahr 2014 haben die Vorstandsmitglieder Herren 

Holzer und Dr. Rebien aus ihren Nettobezügen ein Investment 

an der FCM Beteiligungs GmbH getätigt und sich mit insgesamt 

38 % an dieser Gesellschaft beteiligt. Die FCM Beteiligungs GmbH 

ist im Besitz von 1.991.369 Aktien der TOM  TAILOR Holding  SE. 

Das entspricht einem Anteil von 6,96 %. Die Beteiligung der 

Vorstandsmitglieder ist somit ein Investment in die TOM  TAILOR 

Holding  SE und bringt die Interessen des Managements und der 

Aktionäre in Einklang.

Erlöse aus der Beteiligung ergeben sich aus der Veräußerung der 

Aktien durch die FCM Beteiligungs GmbH. Der Gewinn aus der 

Beteiligung wird den Teilnehmern im Verhältnis des auf sie entfal-

lenden Anteils an der FCM Beteiligungs GmbH ausgezahlt. Dieser 

Anteil kürzt sich um einen sogenannten „Ratchet“-Effekt auf ein 

vorher festgesetztes Minimum, wenn der Aktienkurs bei Veräu-

ßerung unter einer vorher festgesetzten Hürde bleibt. Zusätz-

lich zu den genannten Erlösen steht den Vorstandsmitgliedern 

bei Veräußerung der TOM  TAILOR Aktien eine Erfolgsprämie zu, 

die sich bei Überschreiten weiterer Aktienkurs-Hürden innerhalb 

eines festgesetzten Zeitraums ermittelt. Die Veräußerung der 

Aktien ist seit Ablauf der Haltefrist am 11.  August  2015 möglich 

und bedarf der vorherigen Abstimmung mit den Vorstands-

mitgliedern und Führungskräften der TOM  TAILOR Holding  SE. 

Bei Tätigung des Investments betrug der auf die Vorstandsmit-

glieder enfallende Marktwert der Beteiligung rund € 0,7 Mio. 

Bei Ausscheiden aus der TOM  TAILOR Holding  SE haben Teil-

nehmer an der „Ratchet“-Beteiligung prinzipiell Anspruch, den 

Anteil ihrer TOM TAILOR Aktien zu behalten. Der Anteil der Betei-

ligung wird auf das „Ratchet“-Minimum gekürzt. Ansprüche auf 

etwaige Erfolgsprämien erlöschen.

3) Nebenleistungen

Die Nebenleistungen beinhalten, neben der Bereitstellung eines 

Dienstwagens zu privaten Zwecken, die Erstattung von Flügen 

zu Wohn- und Betriebsstätte, den Abschluss von und Beiträge zu 

Unfall-, Rechtsschutz- und D & O-Versicherungen.

4) Leistungen bei Beendigung des Dienstverhältnisses

Den Mitgliedern des Vorstands werden keine Versorgungszu-

sagen gewährt. Für den Fall der Arbeitsunfähigkeit bzw. im 

Todesfall eines Vorstandsmitglieds erfolgt eine Fortzahlung 

der Bezüge für maximal sechs bzw. zwölf Monate. Im Falle der 

Beendigung des Dienstvertrags durch die Gesellschaft besteht 

Anspruch auf eine Abfindungszahlung in Höhe des fixen Vergü-

tungsbestandteils für die Restlaufzeit des Vertrags. Die Höhe 

der Abfindung ist gemäß den Anforderungen des DCGK auf 

maximal zwei Jahresmindestgehälter begrenzt. Der Anspruch 

auf eine Abfindungszahlung erlischt bei Kündigung aus 

wichtigem Grund gemäß § 626 BGB.

Im Rahmen der mit den Herren Dr. Rebien und Holzer geschlos-

senen Aufhebungsvereinbarungen hat die Gesellschaft auf 

ihre Rückforderungsansprüche aus der im Geschäftsjahr 2015 

erfolgten Überzahlung in Höhe von jeweils € 0,2 Mio. verzichtet. 

In diesem Zusammenhang haben die beiden Herren ihrer-

seits den Verzicht auf sämtliche etwaige Ansprüche aus den 

variablen Vergütungsbestandteilen MSP, LTI und AOP erklärt. 

Darüber hinaus wurde für Herrn Holzer die Fortzahlung seines 

Fixgehalts sowie die Gewährung bzw. der Fortbestand seiner 

sonstigen Leistungen bis Ende März 2017 geregelt.

Herrn Dr. Rebien und Herrn Holzer wurden im Geschäftsjahr 

2016 insgesamt Abfindungen in Höhe von € 1,7 Mio. bzw. € 1,3 

Mio. zugesagt.
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Gewährte Zuwendungen
Dieter Holzer Dr. Axel Rebien

in € 2016 2 2017 2017 (Min) 2017 (Max) 2016 2 2017 2017 (Min) 2017 (Max)

Festvergütung 900.000 225.000 225.000 225.000 710.000 — — —

Nebenleistungen 32.198 7.823 7.823 7.823 12.742 — — —

Summe (fix) 932.198 232.823 232.823 232.823 722.742 — — —

Einjährige variable Vergütung — — — — 4.275 — — —

Mehrjährige variable Vergütung 22.915 — — — 18.077 — — —

Mehrjährige Bonuskomponente — — — — — — — —

LTI 2015 – 2018 / 2016 – 2019 22.915 — — — 18.077 — — —

AOP 1 2015 – 2019 / 2017 – 2021 — — — — — — — —

Summe (variabel) 955.113 232.823 232.823 232.823 745.094 — — —

Versorgungsaufwand — — — — — — — —

Gesamtvergütung 955.113 232.823 232.823 232.823 745.094 — — —

Gewährte Zuwendungen
Dr. Heiko Schäfer Thomas Dressendörfer

in € 2016 2017 5 2017 (Min) 2017 (Max) 2016 3 2017 5 2017 (Min) 2017 (Max)

Festvergütung 590.000 591.667 591.667 591.667 245.000 450.000 450.000 450.000

Nebenleistungen 12.600 16.800 16.800 16.800 5.246 10.488 10.488 10.488

Summe (fix) 602.600 608.467 608.467 608.467 250.246 460.488 460.488 460.488

Einjährige variable Vergütung 300.000 795.000 — 900.000 650.000 — — —

Mehrjährige variable Vergütung 154.205 271.679 — 2.735.197 217.735 1.158.282 — 3.261.795

Mehrjährige Bonuskomponente — — 8 — 8 — 8 — 919.000 — 1.050.000

LTI 2015 – 2018 / 2016 – 2019 45.337 74.359 — 698.947 7 — 41.962 — 175.545 7

AOP 1 2015 – 2019 / 2017 – 2021 108.868 197.320 — 2.036.250 217.735 197.320 — 2.036.250

Summe (variabel) 1.056.805 1.675.146 608.467 4.243.664 1.117.981 1.618.770 460.488 3.722.283

Versorgungsaufwand — — — — — — — —

Gesamtvergütung 1.056.805 1.675.146 608.467 4.243.664 1.117.981 1.618.770 460.488 3.722.283

1 Im Geschäftsjahr 2016 und 2017 erhielten die Herren Thomas Dressendörfer und Dr. Heiko Schäfer jeweils eine AOP-Gewährung.  

Der Ausübungsgewinn des Optionsberechtigten darf das Dreifache des Ausgabekurses nicht überschreiten (Cap).

2 Die Herren Holzer und Dr. Rebien haben ihrem jeweiligen Aufhebungsvertrag zufolge auf Bestandteile ihrer Vergütung verzichtet.

3 Bei den fixen und variablen Vergütungen für die Herren Dressendörfer und Schröder im Geschäftsjahr 2016 handelt es sich um zeitanteilige  

Vergütungen für den Zeitraum ihrer Tätigkeit als Vorstandsmitglied.

4  Bei den fixen und variablen Vergütungen für die Herren Devoy und Schröder im Geschäftsjahr 2017 handelt es sich um zeitanteilige  

Vergütungen für den Zeitraum ihrer Tätigkeit als Vorstandsmitglied.

5 Die Gesamtvergütung bestehend aus dem fixen Jahresgehalt sowie den Bonuskomponenten (ohne LTI und AOP) ist auf € 1,5 Mio. begrenzt.

6 Die Gesamtvergütung bestehend aus dem fixen Jahresgehalt sowie den Bonuskomponenten (ohne LTI und AOP) ist auf € 0,8 Mio. begrenzt.

7 Das LTI ist dem aktuellen Vorstandsanstellungsvertrag grundsätzlich der Höhe nach unbegrenzt.

8 Für das Erstjahr der in 2017 abgeschlossenen Vorstandsanstellungsverträge ist keine Berechnung der mehrjährigen Bonuskomponente vorgesehen.

Anlage 5 / 30



Gewährte Zuwendungen
Liam Devoy Uwe Schröder

in € 2016 2017 4,6 2017 (Min) 2017 (Max) 2016 3 2017 4 2017 (Min) 2017 (Max)

Festvergütung — 166.667 166.667 166.667 198.334 250.000 250.000 250.000

Nebenleistungen — 10.780 10.780 10.780 — — — —

Summe (fix) — 177.447 177.447 177.447 198.334 250.000 250.000 250.000

Einjährige variable Vergütung — 141.146 — 166.667 — 75.000 — 300.000

Mehrjährige variable Vergütung — — 8 — 8 — 8 — — — —

Mehrjährige Bonuskomponente — — — — — — — —

LTI 2015 – 2018 / 2016 – 2019 — — — — — — — —

AOP 1 2015 – 2019 / 2017 – 2021 — — — — — — —

Summe (variabel) — 318.593 177.447 344.114 198.334 325.000 250.000 550.000

Versorgungsaufwand — — — — — — — —

Gesamtvergütung — 318.593 177.447 344.114 198.334 325.000 250.000 550.000

Gewährte Zuwendungen Total 
Gesamtvorstand

in € 2016 2017

Festvergütung 2.643.334 1.683.334

Nebenleistungen 62.786 45.891

Summe (fix) 2.706.120 1.729.225

Einjährige variable Vergütung 954.275 1.011.146

Mehrjährige variable Vergütung 412.932 1.429.961

Mehrjährige Bonuskomponente 1 — 919.000

LTI 2014 – 2017 / 2015 – 2018 86.329 116.321

AOP 3 2014 – 2018 / 2015 – 2019 326.603 394.640

Summe (variabel) 4.073.327 4.170.332

Versorgungsaufwand — —

Gesamtvergütung 4.073.327 4.170.332

1 Im Geschäftsjahr 2016 und 2017 erhielten die Herren Thomas Dressendörfer und Dr. Heiko Schäfer jeweils eine AOP-Gewährung.  

Der Ausübungsgewinn des Optionsberechtigten darf das Dreifache des Ausgabekurses nicht überschreiten (Cap).

2 Die Herren Holzer und Dr. Rebien haben ihrem jeweiligen Aufhebungsvertrag zufolge auf Bestandteile ihrer Vergütung verzichtet.

3 Bei den fixen und variablen Vergütungen für die Herren Dressendörfer und Schröder im Geschäftsjahr 2016 handelt es sich um zeitanteilige  

Vergütungen für den Zeitraum ihrer Tätigkeit als Vorstandsmitglied.

4  Bei den fixen und variablen Vergütungen für die Herren Devoy und Schröder im Geschäftsjahr 2017 handelt es sich um zeitanteilige  

Vergütungen für den Zeitraum ihrer Tätigkeit als Vorstandsmitglied.

5 Die Gesamtvergütung bestehend aus dem fixen Jahresgehalt sowie den Bonuskomponenten (ohne LTI und AOP) ist auf € 1,5 Mio. begrenzt.

6 Die Gesamtvergütung bestehend aus dem fixen Jahresgehalt sowie den Bonuskomponenten (ohne LTI und AOP) ist auf € 0,8 Mio. begrenzt.

7 Das LTI ist dem aktuellen Vorstandsanstellungsvertrag grundsätzlich der Höhe nach unbegrenzt.

8 Für das Erstjahr der in 2017 abgeschlossenen Vorstandsanstellungsverträge ist keine Berechnung der mehrjährigen Bonuskomponente vorgesehen.
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Zufluss
Dieter Holzer Dr. Axel Rebien Dr. Heiko Schäfer Thomas Dressendörfer

in € 2016 5 2017 2016 1,5 2017 2016 2017 2016 3 2017 4

Festvergütung 900.000 225.000 710.000 — 590.000 591.667 245.000 450.000

Nebenleistungen 32.198 7.823 12.742 — 12.600 16.800 5.246 10.488

Summe 932.198 232.823 722.742 — 602.600 608.467 250.246 460.488

Einjährige variable Vergütung — — — — 300.000 300.000 650.000 650.000

Mehrjährige variable Vergütung 29.507 — 18.988 — — — — —

Mehrjährige Bonuskomponente — — — — — — — —

LTI 2015 – 2018 / 2016 – 2019 29.507 — 18.988 — — — — —

AOP 2 2015 – 2019 / 2017 – 2021 — — — — — — — —

Summe 961.705 232.823 741.730 — 902.600 908.467 900.246 1.110.488

Versorgungsaufwand — — — — — — — —

Gesamtvergütung 961.705 232.823 741.730 — 902.600 908.467 900.246 1.110.488

1 Herr Dr. Axel Rebien hat gemäß Aufhebungsvereinbarung vom 3. Mai 2016 auf sämtliche kurzfristigen sowie mittelfristigen  

variablen Vergütungen verzichtet und erhält hierfür kompensatorisch eine Abfindung in Höhe von T€ 90.

2 Im Geschäftsjahr 2016 und 2017 erhielten die Herren Thomas Dressendörfer und Dr. Heiko Schäfer jeweils eine AOP-Gewährung.  

Der Ausübungsgewinn des Optionsberechtigten darf das Dreifache des Ausgabekurses nicht überschreiten (Cap).

3 Bei den fixen und variablen Vergütungen für die Herren Dressendörfer und Schröder im Geschäftsjahr 2016 handelt es sich um  

zeitanteilige Vergütungen für den Zeitraum Ihrer Tätigkeit als Vorstandsmitglied.

4 Bei den fixen und variablen Vergütungen für die Herren Devoy und Schröder im Geschäftsjahr 2017 handelt es sich um  

zeitanteilige Vergütungen für den Zeitraum Ihrer Tätigkeit als Vorstandsmitglied.

5 Die Herren Holzer und Dr. Rebien haben ihrem jeweiligen Aufhebungsvertrag zufolge auf Bestandteile ihrer Vergütung verzichtet.

54
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Zufluss
Liam Devoy Uwe Schröder

Total 
Gesamtvorstand

in € 2016 2017 4 2016 3 2017 4 2016 2017 

Festvergütung — 166.667 198.334 250.000 2.643.334 1.683.334

Nebenleistungen — 10.780 — — 62.786 45.891

Summe — 177.447 198.334 250.000 2.706.120 1.729.225

Einjährige variable Vergütung — — — 75.000 950.000 1.025.000

Mehrjährige variable Vergütung — — — — 48.495 —

Mehrjährige Bonuskomponente — — — — — —

LTI 2015 – 2018 / 2016 – 2019 — — — — 48.495 —

AOP 2 2015 – 2019 / 2017 – 2021 — — — — — —

Summe — 177.447 198.334 325.000 3.704.615 2.754.225

Versorgungsaufwand — — — — — —

Gesamtvergütung — 177.447 198.334 325.000 3.704.615 2.754.225

1 Herr Dr. Axel Rebien hat gemäß Aufhebungsvereinbarung vom 3. Mai 2016 auf sämtliche kurzfristigen sowie mittelfristigen  

variablen Vergütungen verzichtet und erhält hierfür kompensatorisch eine Abfindung in Höhe von T€ 90.

2 Im Geschäftsjahr 2016 und 2017 erhielten die Herren Thomas Dressendörfer und Dr. Heiko Schäfer jeweils eine AOP-Gewährung.  

Der Ausübungsgewinn des Optionsberechtigten darf das Dreifache des Ausgabekurses nicht überschreiten (Cap).

3 Bei den fixen und variablen Vergütungen für die Herren Dressendörfer und Schröder im Geschäftsjahr 2016 handelt es sich um  

zeitanteilige Vergütungen für den Zeitraum Ihrer Tätigkeit als Vorstandsmitglied.

4 Bei den fixen und variablen Vergütungen für die Herren Devoy und Schröder im Geschäftsjahr 2017 handelt es sich um  

zeitanteilige Vergütungen für den Zeitraum Ihrer Tätigkeit als Vorstandsmitglied.

5 Die Herren Holzer und Dr. Rebien haben ihrem jeweiligen Aufhebungsvertrag zufolge auf Bestandteile ihrer Vergütung verzichtet.

VERGÜTUNG FÜR DEN  
AUFSICHTSRAT

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten bis zum 31.  Mai  2017 

nach der alten Satzung neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine 

fixe Vergütung in Höhe von T€ 48 beziehungsweise T€ 165 

für den Vorsitzenden und T€ 90 für den stellvertretenden 

Vorsitzenden. Die Vergütung wird nach Ablauf der Haupt-

versammlung fällig, die den Konzernabschluss für das jewei-

lige Geschäftsjahr entgegennimmt und über seine Billigung 

entscheidet.

Auf der Hauptversammlung am 31.  Mai  2017 wurde die in § 12 

Abs.  1 der Satzung bestimmte Vergütung der Mitglieder des 

Aufsichtsrats herabgesetzt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats 

erhalten für das jeweilige Geschäftsjahr neben einem Ersatz 

ihrer Auslagen eine Vergütung (zuzüglich der gesetzlichen 

Umsatzsteuer, soweit diese anfällt), die für das einzelne Mitglied 

T€ 25 und für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats T€ 100 beträgt. 

Mitglieder von Ausschüssen des Aufsichtsrats erhalten für das 

jeweilige Geschäftsjahr eine zusätzliche Vergütung für jede 

Mitgliedschaft in einem Ausschuss, die für das einzelne Mitglied 

T€ 20 und für den Vorsitzenden des Ausschusses T€ 30 beträgt.

Im Geschäftsjahr 2017 erfolgt eine anteilige Berechnung 

der Vergütung für jedes Mitglied des Aufsichtsrats für den 

Zeitraum, für den sich ein Anspruch aus den Regelungen zur 

Vergütung entsprechend der jeweils gültigen Satzung ergibt, 

sowie für den Zeitraum der Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat.
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Das Management der TOM  TAILOR GROUP verfolgt das über-

geordnete Ziel, Werte für die Aktionäre zu generieren. Deshalb 

wird jede vorgeschlagene Änderung der Kontrollverhältnisse 

und jedes Übernahmeangebot, das zum Wohl der  Aktionäre 

stille Reserven und Werte des Unternehmens aufdecken 

könnte, hinsichtlich der erwarteten Synergien und zukünf-

tigen Wertschöpfungspotenziale sorgfältig analysiert. Eine 

Änderung der Kontrollverhältnisse ist dann eingetreten, 

wenn als Ergebnis einer Übernahme, eines Tauschs oder eines 

anderen Transfers ein einzelner Aktionär oder eine Gruppe von 

gemeinsam handelnden Aktionären mehr als 30 % der aus-

stehenden Stimmrechte erwirbt oder wenn als Ergebnis einer 

Übernahme oder eines „Reverse Merger“ die Aktionäre der 

TOM  TAILOR Holding  SE nach dem Inkrafttreten einer solchen 

Transaktion weniger als 30 % der Stimmrechte an dem zusam-

mengeschlossenen Unternehmen besitzen. Es sind bei der 

TOM  TAILOR GROUP keine spezifischen Abwehrmechanismen 

und -maßnahmen gegen Übernahmen etabliert.

ZUSAMMENSETZUNG DES GEZEICHNETEN 
KAPITALS UND STIMMRECHTE

Das gezeichnete Kapital (Grundkapital) der TOM  TAILOR 

Holding  SE beträgt zum 31.  Dezember  2017 € 38.495.269,00 und 

ist in 38.495.269 auf den Namen lautende Stückaktien eingeteilt. 

Jede Aktie gewährt gleiche Rechte und in der Hauptversamm-

lung je eine Stimme. 

Beschränkungen, die Stimmrechte oder die 

 Übertragung von Aktien betreffen

Veräußerungsverbote oder sonstige Beschränkungen, die Stimm-

rechte oder die Übertragung von Aktien betreffen, bestanden im 

Berichtszeitraum nicht.

1  Änderung durch Art. 3 des zweiten Finanzmarktnovellierungsgesetzes  

vom 23.06.2017 I 1693 (Nr. 39) mit Wirkung vom 3. Januar 2018.

10 % DER STIMMRECHTE ÜBERSCHREITENDE 
KAPITALBETEILIGUNGEN

Am Grundkapital der TOM  TAILOR Holding  SE bestehen nach 

Kenntnis des Vorstands auf Grundlage der bei der Gesellschaft 

eingegangenen wertpapierhandelsrechtlichen Mitteilungen 

zum 31. Dezember 2017 die folgenden direkten oder indirekten 

Beteiligungen am Grundkapital, die 10 % der Stimmrechte 

überschreiten: 

Die Fosun International Holdings Ltd., Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands, hält 28,89 % der Stimmrechtsanteile. 

Davon sind der Fosun International Holdings Ltd. 28,89 % der 

Stimmrechte (11.119.995 Stimmrechte) sowohl nach § 34 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 WpHG n. F. 1 (entspricht § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG 

a. F.) als auch nach § 34 Abs. 2 WpHG n. F. (entspricht § 22 Abs. 2 

WpHG a. F.) zuzurechnen. 

Die der Fosun International Holdings Ltd. nach § 34 Abs. 1 Satz 1 

Nr.  1 WpHG n. F. (entspricht § 22 Abs.  1 Satz  1 Nr.  1 WpHG a. F.) 

zugerechneten Stimmrechte werden dabei über die folgenden, 

von ihr kontrollierten Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil 

an der TOM  TAILOR Holding  SE jeweils 3 % oder mehr beträgt, 

gehalten: Fosun Holdings Limited; Fosun International Limited; 

Fosun Financial Holdings Limited; Millennium Gain Limited; 

Longrun Portugal, SGPS, S.A.; Fidelidade-Companhia de 

Seguros, S.A.; FCM Beteiligungs GmbH.

ÜBERNAHMERECHTLICHE ANGABEN 
NACH § 315 ABS.  4  HGB UND  ERLÄUTERNDER BERICHT
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BEFUGNISSE DES VORSTANDS  
ZUR  AKTIENAUSGABE

Die Aktionäre haben den Vorstand zur Ausgabe neuer Aktien 

bzw. Options- oder Wandlungsrechte wie folgt ermächtigt:

Genehmigtes Kapital 

Gemäß § 6 Abs. 11 der Satzung ist der Vorstand  ermächtigt, das 

Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30. Mai 2022 mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen 

lautender Stückaktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen, ganz 

oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmalig um bis zu insge-

samt € 4.449.500 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017). Die 

neuen Aktien sind grundsätzlich den Aktionären zum Bezug 

(auch im Wege des mittelbaren Bezugs gemäß § 186 Abs.  5 

Satz 1 AktG) anzubieten.

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in 

folgenden Fällen ganz oder teilweise auszuschließen: 

— um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; 

—  bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewäh-

rung von Aktien zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, 

Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder 

von anderen Vermögensgegenständen oder Rechten;

—  bei Barkapitalerhöhungen, wenn der Ausgabebetrag der 

neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten 

Aktien nicht wesentlich unterschreitet und die unter 

Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs.  3 Satz  4 

AktG ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapi-

tals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser 

Ermächtigung. Auf diese Begrenzung auf 10 % des Grundka-

pitals sind Aktien anzurechnen, die (a) während der Laufzeit 

dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in 

direkter und entsprechender Anwendung des § 186 Abs.  3 

Satz  4 AktG ausgegeben oder veräußert werden oder die 

(b) zur Bedienung von Schuldverschreibungen und / oder 

Genussrechten mit Wandlungs- und / oder Optionsrechten 

oder Wandlungs- und / oder Optionspflichten ausge-

geben werden oder ausgegeben werden können, sofern 

diese Finanzinstrumente nach dem Wirksamwerden dieser 

Ermächtigung in entsprechender Anwendung von § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausge-

geben werden.

—  bei Barkapitalerhöhungen, soweit es erforderlich ist, 

Inhabern der von der Gesellschaft oder von Konzern-

gesellschaften, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder 

mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, begebenen Schuldver-

schreibungen oder Genussrechte mit Wandlungs- und / oder 

Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten ein 

Bezugsrecht auf neue Aktien der Gesellschaft in dem Umfang 

zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- 

oder Wandlungsrechts oder der Erfüllung der Options- oder 

Wandlungspflicht oder nach Ausübung einer Ersetzungsbe-

fugnis der Gesellschaft als Aktionär zustehen würde.

Die vorstehenden Ermächtigungen zum Bezugsrechtsaus-

schluss bei Kapitalerhöhungen gegen Bar- und / oder Sach-

einlage sind insgesamt auf einen Betrag, der 20 % des 

Grund kapitals nicht überschreitet, und zwar weder im 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch im 

Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung, beschränkt. Auf 

die vorgenannte  20 %-Grenze sind darüber hinaus auch eigene 

Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermäch-

tigung unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert werden, 

sowie diejenigen Aktien, die zur Bedienung von Finanzin-

strumenten mit Wandlungs- und / oder Optionsrechten oder 

Wandlungs- und / oder Optionspflichten ausgegeben werden, 

sofern die Finanzinstrumente während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung aufgrund einer künftigen Ermächtigung durch 

die Hauptversammlung zur Ausgabe solcher Finanzinstru-

mente unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausge-

geben wurden. Auf die vorgenannte Höchstgrenze von 20 % 

des Grundkapitals sind zudem diejenigen Aktien anzurechnen, 

die während der Laufzeit dieser Ermächtigung auf Grundlage 

anderer Kapitalmaßnahmen unter Ausschluss des Bezugsrechts 

der Aktionäre ausgegeben wurden.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapital-

erhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2017 festzulegen.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung 

entsprechend dem Umfang der jeweiligen Kapitalerhöhung aus 

dem Genehmigten Kapital 2017 zu ändern.
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Bedingtes Kapital 

Gemäß § 6 Abs.  10 der Satzung ist das Grundkapital um bis 

zu € 1.141.000 durch Ausgabe von bis zu 1.141.000 Stück auf 

den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes 

Kapital 2013). Die bedingte Kapitalerhöhung dient  ausschließlich 

der  Gewährung von Rechten an die Inhaber von Aktienoptions-

rechten aus dem Langfristigen Aktienoptionsprogramm, zu 

deren Ausgabe der Vorstand mit Beschluss der Hauptversamm-

lung vom 3.  Juni  2013 ermächtigt wurde. Die bedingte Kapital-

erhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber 

von Aktienoptionsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der 

Hauptversammlung vom 3.  Juni  2013 gewährt wurden, diese 

Aktienoptionsrechte ausüben und die Gesellschaft die Aktien-

optionsrechte nicht durch Lieferung eigener Aktien oder durch 

Barzahlung erfüllt. 

Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an am 

Gewinn teil, für das zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien 

noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwen-

dung des Bilanzgewinns gefasst worden ist.

Der Vorstand der Gesellschaft ist ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung 

der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen, es sei denn, es sollen 

Aktienoptionsrechte und Aktien an Mitglieder des Vorstands 

der Gesellschaft ausgegeben werden; in diesem Fall legt der 

Aufsichtsrat die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 

bedingten Kapitalerhöhung fest.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung ent-

sprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Bedingten 

Kapital 2013 zu ändern. 

Gemäß § 6 Abs.  12 der Satzung ist das Grundkapital um bis zu 

€ 290.000 durch Ausgabe von bis zu 290.000 Stück auf den Namen 

lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017). Die 

bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung 

von Rechten an die Inhaber von Aktienoptionsrechten aus dem 

Aktienoptionsprogramm 2017, zu deren Ausgabe der Vorstand mit 

Beschluss der Hauptversammlung vom 31.  Mai  2017 ermächtigt 

wurde. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchge-

führt, wie die Inhaber von Aktienoptionsrechten, die aufgrund der 

Ermächtigung der Hauptversammlung vom 31. Mai 2017 gewährt 

wurden, diese Aktienoptionsrechte ausüben und die Gesellschaft 

die Aktienoptionsrechte nicht durch Lieferung eigener Aktien 

oder durch Barzahlung erfüllt.

Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an 

am Gewinn teil, für das zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen 

Aktien noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Ver-

wendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist. 

Der Vorstand der Gesellschaft ist ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung 

der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen, es sei denn, es sollen 

Aktienoptionsrechte und Aktien an Mitglieder des Vorstands 

der Gesellschaft ausgegeben werden; in diesem Fall legt der 

Aufsichtsrat die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 

bedingten Kapitalerhöhung fest.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung ent-

sprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Bedingten 

Kapital 2017 zu ändern.

Die TOM  TAILOR Holding  SE hat in den vergangenen drei Jahren 

weder Wandelschuldverschreibungen noch Optionsanleihen 

ausgegeben, noch befinden sich solche im Umlauf. 

ERMÄCHTIGUNG DES VORSTANDS  
ZUM ERWERB EIGENER AKTIEN

Die Aktionäre haben den Vorstand zum Erwerb und zur Verwen-

dung eigener Aktien wie folgt ermächtigt:

a)

Die Gesellschaft ist ermächtigt, bis zum 2.  Juni  2020 eigene 

Aktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 

insgesamt bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 

bestehenden Grundkapitals oder  – falls dieser Wert geringer 

ist  – des zum Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden 

Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu jedem zulässigen 

Zweck zu erwerben. Die aufgrund dieser Ermächtigung erwor-

benen Aktien dürfen zusammen mit etwaigen aus anderen 

Gründen erworbenen eigenen Aktien, die sich jeweils im Besitz 

der Gesellschaft befinden oder die ihr nach § 71d und § 71e AktG 

zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 10 % des Grundkapitals 

der Gesellschaft übersteigen. Die Ermächtigung darf von der 

Gesellschaft nicht zum Zweck des Handels in eigenen Aktien 

genutzt werden.

b)

Der Erwerb erfolgt über die Börse (nachfolgend lit.  aa)) oder 

mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kauf-

angebots (nachfolgend lit.  bb)). Angebote nach lit. bb) können 

auch mittels einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen 

Auf forderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erfolgen.
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aa) 

Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, darf der von 

der Gesellschaft gezahlte Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbs-

nebenkosten) den durchschnittlichen Schlusskurs (arithmeti-

sches Mittel) der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handel der 

Frankfurter Wertpapierbörse oder in einem entsprechenden 

Nachfolgesystem an den letzten zehn Handelstagen vor der 

Verpflichtung zum Erwerb um nicht mehr als 10 % über- oder 

unterschreiten.

bb) 

Erfolgt der Erwerb mittels eines öffentlichen Kaufangebots, 

kann ein bestimmter Kaufpreis oder eine Kaufpreisspanne fest-

gelegt werden. Dabei darf der von der Gesellschaft gezahlte 

Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den durchschnitt-

lichen Schlusskurs (arithmetisches Mittel) der Aktien der Gesell-

schaft im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse oder 

in einem entsprechenden Nachfolgesystem an den letzten zehn 

Handelstagen vor dem Tag der Veröffentlichung der endgültigen 

Entscheidung des Vorstands zur Abgabe eines Angebots bzw. der 

Aufforderung um nicht mehr als 10 % über- und um nicht mehr 

als 20 % unterschreiten. Ergeben sich nach der Veröffentlichung 

eines öffentlichen Kaufangebots nicht unerhebliche Abwei-

chungen des maßgeblichen Kurses, so kann der Verkaufspreis 

bzw. die Kaufpreisspanne angepasst werden. In diesem Fall wird 

auf den Schlusskurs im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapier-

börse oder in einem entsprechenden Nachfolgesystem am letzten 

Handelstag vor der öffentlichen Ankündigung einer etwaigen 

Anpassung abgestellt.

cc)

Das Volumen des öffentlichen Kaufangebots kann begrenzt 

werden. Sofern bei einem öffentlichen Kaufangebot das 

Volumen der angebotenen Aktien das vorhandene Rückkauf-

volumen überschreitet, muss die Annahme im Verhältnis der 

jeweils angebotenen Aktien erfolgen; das Recht der Aktionäre, 

ihre Aktien im Verhältnis ihrer Beteiligungsquoten anzudienen, 

wird insoweit ausgeschlossen. Darüber hinaus können unter 

insoweit partiellem Ausschluss eines eventuellen Andienungs-

rechts eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen 

(bis  zu 100  Stück angedienter Aktien je Aktionär) sowie zur 

Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien eine Rundung 

nach kaufmännischen Grundsätzen vorgesehen werden. Das 

öffentliche Kaufangebot kann weitere Bedingungen vorsehen.

c) 

Der Vorstand ist ermächtigt, die aufgrund dieser Ermächti-

gung erworbenen eigenen Aktien zu allen gesetzlich zulässigen 

Zwecken, insbesondere auch wie folgt zu verwenden:

aa) 

Die Aktien können (i) über die Börse oder (ii) durch ein Angebot 

an alle Aktionäre veräußert werden.

bb) 

Die Aktien können auch in anderer Weise als über die Börse oder 

durch ein Angebot an die Aktionäre veräußert werden, sofern 

die Aktien gegen Barzahlung und zu einem Preis (ohne Neben-

kosten der Verwertung) veräußert werden, der den Börsenpreis 

von Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung 

nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung gilt jedoch 

nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugs-

rechts gemäß § 186 Abs.  3 Satz  4 AktG veräußerten Aktien 

insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, 

und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im 

Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begren-

zung sind diejenigen Aktien anzurechnen, die während der 

Laufzeit dieser Ermächtigung aus genehmigtem Kapital unter 

Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs.  3 Satz  4 AktG 

ausgegeben werden. Ferner sind auf diese Begrenzung die-

jenigen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Schuldver-

schreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. einer 

Wandlung- oder Optionspflicht ausgegeben sind, sofern die 

Schuldverschreibungen während der Laufzeit der Ermächtigung 

unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwen-

dung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. 

cc) 

Die Aktien können Dritten gegen Sachleistung, insbesondere im 

Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen und bei Erwerb 

von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Unternehmensbetei-

ligungen sowie anderen mit einem solchen Akquisitionsvorhaben 

im Zusammenhang stehenden Wirtschaftsgütern, angeboten und 

auf sie übertragen werden.

dd) 

Die Aktien können dazu verwendet werden, Bezugsrechte, die 

von der Gesellschaft an die Mitglieder des Vorstands der Gesell-

schaft, Mitglieder der Geschäftsführung von verbundenen 

Unternehmen und ausgewählte Arbeitnehmer unterhalb der 

Vorstandsebene der Gesellschaft und unterhalb der Geschäfts-

führung von verbundenen Unternehmen aufgrund des von der 

Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 5 am 3. Juni 2013 

beschlossenen Aktienoptionsprogramms ausgegeben wurden, 

mit eigenen Aktien der Gesellschaft zu bedienen. Auf die 

Angaben gemäß § 193 Abs.  2 Nr.  4 AktG im Beschluss zu Tages-

ordnungspunkt 5 der Hauptversammlung vom 3. Juni 2013 wird 

verwiesen. Soweit eigene Aktien an Mitglieder des Vorstands der 

Gesellschaft übertragen werden sollen, gilt diese Ermächtigung 

für den Aufsichtsrat.
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ee) 

Die Aktien können zur Erfüllung von Wandlungs- oder Options-

rechten, die von der Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft 

bei der Ausgabe von Schuldverschreibungen in der Zukunft 

eingeräumt werden, oder zur Erfüllung von Wandlungs- oder 

Optionspflichten aus von der Gesellschaft oder einer Konzern-

gesellschaft zukünftig ausgegebenen Schuldver schreibungen 

verwendet werden. 

ff) 

Die Aktien können eingezogen werden, ohne dass die Einziehung 

oder deren Durchführung eines weiteren Hauptversammlungs-

beschlusses bedarf. Die Einziehung führt zur Herabsetzung des 

Grundkapitals um den auf die eingezogenen Aktien entfallenden 

Anteil. Abweichend hiervon kann der Vorstand bestimmen, dass 

das Grundkapital bei der Einziehung unverändert bleibt und sich 

stattdessen der Anteil der nicht eingezogenen Aktien am Grund-

kapital entsprechend erhöht; der Vorstand ist für diesen Fall 

ermächtigt, die Zahl der Stückaktien in der Satzung anzupassen.

d) 

Die vorstehenden Ermächtigungen können ganz oder in Teilen, 

einmal oder mehrmals, für einen oder mehrere Zwecke durch 

die Gesellschaft und, mit Ausnahme der Ermächtigung unter 

lit.  c) ff), auch durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz der 

Gesellschaft stehende Unternehmen oder auf deren Rechnung 

oder auf Rechnung der Gesellschaft handelnde Dritte ausgeübt 

werden. 

e) 

Die Verwendung eigener Aktien gemäß den Ermächtigungen in 

lit. c)bb) bis c)ff) bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats.

f) 

Das Bezugsrecht der Aktionäre ist insoweit ausgeschlossen, 

als die Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen nach 

lit. c)bb) bis c)ee) verwendet werden. Darüber hinaus kann der 

Vorstand im Fall der Veräußerung der Aktien durch ein Angebot 

an alle Aktionäre das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbe-

träge ausschließen.

ERNENNUNG UND ABBERUFUNG  
DER VORSTANDSMITGLIEDER;  
SATZUNGSÄNDERUNGEN

Die Ernennung und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands 

der TOM  TAILOR Holding  SE ergeben sich aus den §§ 84 und 

85  AktG in Verbindung mit § 7 der Satzung. Der Vorstand 

besteht gemäß § 7 der Satzung aus mindestens zwei Personen. 

Im Übrigen bestimmt der Aufsichtsrat die Zahl der Mitglieder 

des Vorstands. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des 

Vorstands und einen Stellvertreter des Vorsitzenden bestellen. 

Weiterhin können auch stellvertretende Vorstandsmitglieder 

bestellt werden.

Für eine Änderung der Satzung ist nach § 179 Abs. 1 AktG grund-

sätzlich die Hauptversammlung zuständig. Nach § 11 Abs. 3 der 

Satzung ist der Aufsichtsrat jedoch ermächtigt, Satzungsände-

rungen, die nur die Fassung betreffen, zu beschließen wie zum 

Beispiel Änderungen des Grundkapitals infolge einer Kapital-

erhöhung aus genehmigtem Kapital. Gemäß § 15 Abs.  4 der 

Satzung bedarf es für eine Änderung der Satzung einer Mehrheit 

von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen oder 

der einfachen Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, 

sofern mindestens die Hälfte des Grund kapitals vertreten ist. 

Diese einfache Mehrheit genügt nicht für die Änderung des 

Gegenstands des Unternehmens, für einen Beschluss über 

die Sitzverlegung gemäß Art.  8 Abs.  6 der Verordnung (EG) 

Nr.  2157 / 2001  – SE-VO  – sowie für Fälle, für die eine höhere 

Kapitalmehrheit vorgeschrieben ist. 

CHANGE OF CONTROL

Die TOM TAILOR Holding SE ist Vertragspartei folgender Verein-

barung, die bestimmte Bedingungen für den Fall eines Kontroll-

wechsels infolge eines Übernahmeangebots beinhaltet: 

Die Gesellschaft hat mit einem Bankenkonsortium einen 

Konsortialkreditvertrag abgeschlossen. Dieser Vertrag enthält 

eine Change-of-Control-Klausel, die eine vorzeitige Rückzah-

lungspflicht der gewährten Bankenfinanzierung im Falle eines 

Kontrollwechsels bei der Gesellschaft begründet, das heißt, 

wenn entweder Fosun International Limited alleine oder mit 

einem mit Fosun direkt oder indirekt verbundenen Unter-

nehmen und / oder mit mehreren Personen gemeinschaftlich 

im Sinne des § 2 Abs. 5 WpÜG mehr als 50 % der Stimmrechte an 

der Gesellschaft erwirbt oder wenn sonst eine oder mehrere 

Personen (gemeinschaftlich) direkt oder indirekt mehr als 30 % 

der Stimmrechte an der Gesellschaft erwerben. Im Falle einer 

Kündigung des Kreditvertrags durch einen oder mehrere Kredit-

geber aufgrund eines Kontrollwechsels ist die Bankenfinan-

zierung der kündigenden Kreditgeber anteilig zurückzuführen.
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Die TOM  TAILOR GROUP ist bei ihrer geschäftlichen Tätigkeit 

einer Vielzahl von Risiken und Chancen ausgesetzt. Geplante 

Ziele könnten aufgrund negativer Abweichungen (Risiken) 

nicht oder nur teilweise erfüllt bzw. aufgrund positiver Abwei-

chungen (Chancen) übertroffen werden. 

AUSGEWOGENE RISIKO-  
UND CHANCENPOLITIK

Das Ziel des Risiko- und Chancenmanagements besteht darin, 

Risiken frühzeitig zu erkennen, zu kontrollieren und durch 

geeignete Maßnahmen zu steuern. Es dient ferner dem Ziel, 

sich ergebende Chancen konsequent zu nutzen, ohne die damit 

verbundenen Risiken außer Acht zu lassen und gleichzeitig für 

ein akzeptables Risikoprofil zu sorgen. 

EFFIZIENTE ORGANISATION  
DES RISIKO- UND CHANCEN-
MANAGEMENTS

Der Vorstand der TOM TAILOR Holding SE trägt die Gesamtver-

antwortung für ein effizientes Risiko- und Chancenmanage-

ment innerhalb des gesamten Konzerns. Das konzernweite 

Risiko management wird zentral vom Unternehmenssitz in 

Hamburg aus koordiniert und gesteuert.

Im operativen Risikomanagement steuern Risikoverantwort-

liche alle Risiken und Chancen aus den Geschäftsprozessen 

ihrer Bereiche und die damit verbundenen unternehmerischen 

Entscheidungen. Der Risikomanager koordiniert und beschreibt 

die Verantwortlichkeiten, Prozesse, verbindliche Richtlinien 

sowie formale Regeln in Form eines Risikohandbuchs. Dieses 

bildet die formale Grundlage des Risikomanagementsystems. 

Der Risikomanager berichtet halbjährlich in Form eines Risiko-

berichts und anlassbezogen direkt an den Vorstand.

STANDARDISIERTES  
RECHNUNGSLEGUNGS-
BEZOGENES INTERNES 
 RISIKOKONTROLLSYSTEM

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem der 

TOM TAILOR GROUP gewährleistet die Sicherung der Ordnungs-

mäßigkeit der Buchführung und Rechnungslegung sowie die 

Verlässlichkeit der finanziellen Berichterstattung im Konzern-

abschluss und Konzernlagebericht. Es umfasst als integrale 

Bestandteile des Konzernrechnungslegungsprozesses präven-

tive, überwachende sowie aufdeckende Sicherungs- und 

Kontrollmaßnahmen.

Wesentlicher Bestandteil ist das Prinzip der Funktionstrennung, 

um relevante Unternehmensprozesse bewusst zu trennen. 

Mitarbeiter können folglich nur auf ihre Arbeit bezogene 

Prozesse und Daten zugreifen.

Das Unternehmen steht hinsichtlich gesetzlicher Neurege-

lungen und neuartiger oder ungewöhnlicher Geschäftsvorfälle 

auch unterjährig in engem Kontakt mit seinen Wirtschaftsprü-

fern. Die Erstellung des Konzernabschlusses erfolgt mittels 

einer zertifizierten Konsolidierungssoftware zentral durch 

eigene Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung und spezieller 

Expertise für Konsolidierungsfragen und die IFRS-Rechnungs-

legung. Für die Berichterstattung der Tochtergesellschaften 

an die Muttergesellschaft werden standardisierte Reporting-

Instrumente verwendet, die alle Angaben für einen vollstän-

digen IFRS-Konzernabschluss übermitteln.

RISIKEN UND CHANCEN

Anlage 5 / 39



RISIKO- UND CHANCEN-
MANAGEMENTSYSTEM

Im Rahmen von Risikoinventuren werden etwaige neue Risiko-

quellen identifiziert und bestehende ggf. neu bewertet. Die 

Erfassung der Bewertung erfolgt nach dem Brutto- (ohne 

die Berücksichtigung von risikominimierenden Maßnahmen) 

und nach dem Netto-Prinzip (entspricht dem verbleibenden 

Restrisiko). Relevante Risiken und Chancen werden möglichst 

vollständig quantitativ bewertet und priorisiert. 

Die Risikoverantwortlichen betreuen alle Risiken und Chancen 

operativ im Tagesgeschäft. Dabei betrachtet der Vorstand 

zusätzlich alle wesentlichen Risiken sowie mögliche und 

tatsächlich durchgeführte Maßnahmen. 

Die Risikosteuerung umfasst sämtliche Maßnahmen, durch 

die die Eintrittswahrscheinlichkeit und / oder das Schadens-

ausmaß einer Risikosituation verringert werden können. Nicht 

akzeptable Risiken werden möglichst vermieden oder zumin-

dest weitestgehend durch Maßnahmen verringert oder an 

Dritte transferiert. Chancen werden bestmöglich genutzt. Die 

Risikoberichterstattung stellt die Ergebnisse aus den vorange-

gangenen Phasen des Risikomanagementprozesses zusammen-

fassend und unternehmensrelevant dar. 

Dieser Prozess läuft kontinuierlich, um somit die sich ver-

ändernden Rahmenbedingungen zu erfassen. Dieses ganzheit-

liche Risikomanagementsystem ist Voraussetzung dafür, dass 

insbesondere bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig 

erkannt und geeignete Maßnahmen vom Vorstand gesteuert 

werden können.

RISIKEN UND  
CHANCEN

Im Folgenden werden relevante Einzelrisiken der TOM  TAILOR 

GROUP zu Risikobereichen zusammengefasst und mit Chancen 

aus den gleichen Bereichen dargestellt. Dabei werden nur die 

für die TOM  TAILOR GROUP wesentlichen Risiken und Chancen 

aufgelistet.

Die TOM  TAILOR  GROUP bezieht die negative Auswirkung eines 

Risikos bzw. positive Auswirkung einer Chance auf Verände-

rungen des Unternehmenswerts und / oder das Jahres ergebnis 

und beinhaltet des Weiteren relevante Risiken, die das Unter-

nehmen oder dessen Reputation schädigen könnten. Im geson-

derten nichtfinanziellen Bericht werden zusätzlich Risiken 

für Dritte und für die Umwelt aufgeführt. Die Gliederung der 

im Folgenden dargestellten Risiken und Chancen umfasst in 

zusammengefasster Form dieselben Risiko- und Chancenkate-

gorien wie das interne Risikomanagementsystem: finanzielle, 

unternehmensbezogene, strategische, externe sowie operative 

Risiken und Chancen. Sofern nicht anders angegeben, beziehen 

sich sämtliche Risiken und Chancen auf alle Segmente bzw. 

Gesellschaften der TOM TAILOR GROUP. Der Eintritt der Risiken 

wird möglichst realitätsnah eingeschätzt. Dennoch können 

weitere negative oder positive Auswirkungen auf die Ertrags-, 

Finanz- und Vermögenslage der TOM  TAILOR GROUP nicht 

vollständig ausgeschlossen werden.

VERÄNDERUNGEN IM VERGLEICH 
ZUM VORJAHR

Wesentliche Änderungen ergeben sich bei der ERP-Implemen-

tierung, die für 2018 sowohl größere Risiken als auch größere 

Chancen bieten kann. Das Liquiditätsrisiko konnte aufgrund 

der im Jahr 2017 erfolgreich durchgeführten Kapitalerhöhung 

und der damit verbundenen Reduktion der Nettoverschuldung 

gesenkt werden. Weitere geringe Abweichungen werden in den 

folgenden Abschnitten erläutert.
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FINANZIELLE RISIKEN UND CHANCEN

Abwertungsrisiken im Konzern- und  

Einzelabschluss der TOM TAILOR Holding SE

Eine Verschlechterung der Profitabilität bzw. der Geschäfts-

aussichten für einzelne Segmente oder Unternehmensein-

heiten kann zu höheren Abwertungen der in der Konzern-Bilanz 

enthaltenen Vermögenswerte führen. Eine deutliche Verfeh-

lung der geplanten Geschäftsentwicklung des Segments 

BONITA könnte vor allem zu einer Abwertung der immate-

riellen Vermögenswerte führen. Aufgrund der im Rahmen des 

Werthaltigkeitstests festgestellten Verringerung des Unter-

schiedsbetrags zwischen dem Fair Value und dem Buchwert 

der Marke BONITA steht die Geschäftsentwicklung in diesem 

Segment besonders im Fokus. Für 2018 wird das Risiko weiterhin 

als mittel-hoch eingeschätzt.

Die TOM  TAILOR Holding  SE als Mutter- und Holdinggesell-

schaft von 44 mittel- und unmittelbaren Tochtergesell-

schaften ist über die bestehenden Beteiligungsverhältnisse 

und abgeschlossenen Ergebnisabführungsverträge den Risiken 

der Tochtergesellschaften ausgesetzt. Darunter fallen insbe-

sondere die Risiken aus geringeren oder negativen Ergeb-

nisabführungen an die TOM  TAILOR Holding  SE aufgrund der 

Ergebnissituation auf Tochtergesellschaftsebene. Die Ergeb-

nisse der Tom  Tailor  GmbH, Hamburg, sowie deren deutscher 

Tochtergesellschaften und die Ergebnisse der BONITA GmbH, 

Hamminkeln, sowie deren deutscher Tochtergesellschaft 

GEWIB  GmbH werden aufgrund bestehender Ergebnisabfüh-

rungsverträge automatisch an die TOM  TAILOR Holding  SE 

abgeführt. Hierunter ist zudem das Risiko der Wertberichti-

gung oder Abschreibung von Verbundforderungen oder Beteili-

gungsansätzen infolge von geringeren Ergebnisentwicklungen 

zu fassen. Der Beteiligungsansatz an der BONITA GmbH wurde 

in 2017 als werthaltig beurteilt, ist aber in besonderem Maße 

von der zukünftigen Entwicklung und der Erreichung der in der 

Unternehmensplanung gesetzten Ziele abhängig. Das Risiko 

wird weiterhin als mittel-hoch eingestuft.

Steuerliche Risiken

In der TOM  TAILOR Holding  SE wurden aktive latente Steuern 

auf die Zinsverlustvorträge sowie auf körperschaft- und 

gewerbesteuerliche Verlustvorträge aktiviert. Auf Ebene des 

ertragsteuerlichen deutschen Organkreises der TOM  TAILOR 

Holding  SE führt die Planung der TOM  TAILOR Holding  SE zu 

positiven Ergebnissen in den nächsten Jahren, sodass beste-

hende steuerliche Verluste zukünftig verrechnet werden 

können. Die Nutzbarkeit dieser steuerlichen Verluste ist von der 

zukünftigen Entwicklung und der Erreichung der in der Unter-

nehmensplanung gesetzten Ziele abhängig. Zudem bestehen im 

Rahmen eines international aufgestellten Konzerns mögliche 

steuerliche Risiken aus der internationalen Geschäftstätigkeit 

und den existierenden Verrechnungspreismodellen. Insgesamt 

wird das Risiko möglicher nachträglicher Steuer- oder Zinsauf-

wendungen weiterhin als mittel eingestuft.

Währungsrisiken und -chancen

Die Währungsrisiken der TOM  TAILOR GROUP resultieren aus 

der internationalen Ausrichtung der geschäftlichen Aktivitäten 

des Konzerns bei der Beschaffung und dem Vertrieb von Waren 

in verschiedenen Währungen. Somit können sowohl Risiken 

als auch Chancen aufgrund von Wechselkursschwankungen 

eintreten. Die TOM  TAILOR GROUP bezieht einen Großteil ihres 

Beschaffungsvolumens in US-Dollar. Eine Aufwertung des 

US-Dollars gegenüber dem Euro könnte erhebliche nachtei-

lige Auswirkungen haben. Durch Devisentermingeschäfte wird 

ein Großteil des aus den Wechselkursschwankungen resul-

tierenden Risikos minimiert, sodass dieses Risiko für  2018 als 

gering einzuschätzen ist. Durch die Abwertung des russi-

schen Rubel gegenüber dem Euro verringert sich die Kaufkraft 

der TOM  TAILOR Kunden in Russland. Der Markt wird intensiv 

beobachtet und das Risiko als mittel eingestuft. Währungsri-

siken aus anderen Währungen und Währungschancen werden 

zurzeit als unwesentlich betrachtet und deshalb nicht weiter 

erläutert.

Liquiditätsrisiken

Das Liquiditätsrisiko besteht darin, dass Zahlungsverpflich-

tungen aufgrund unzureichender Verfügbarkeit liquider 

Mittel oder Nichteinhaltung der Financial Covenants nicht 

oder nicht termingerecht erfüllt werden können. Das Unter-

nehmen erstellt eine revolvierende Liquiditätsplanung und 

tagesaktuelle Liquiditätsreports, die die Liquiditätszuflüsse 

und  -abflüsse sowohl kurzfristig als auch auf mittelfristige 

Sicht abbilden. Sollte die TOM  TAILOR GROUP die Covenants 

nicht einhalten können, könnten dadurch auch bestehende 

Kreditlinien nicht mehr (ganz oder teilweise) zur Verfügung 

stehen. Aufgrund der im Jahr 2017 erfolgreich durchgeführten 

Kapitalerhöhung, der deutlichen Rückführung von Finanzver-

bindlichkeiten und der damit einhergehenden erhöhten Liqui-

dität hat sich dieses Risiko gegenüber dem Vorjahr deutlich 

verringert und wird nur noch als gering eingestuft.

Kreditrisiken (inkl. Umsatzausfall)

Kreditrisiken bestehen derzeit ausschließlich gegenüber 

Großkunden im Segment Wholesale durch die Gewährung 

von Zahlungszielen mit damit einhergehendem Forderungs-

ausfallrisiko. Die Finanzabteilung überprüft und überwacht 

daher Bonitäten und Außenstände zentral, fortlaufend und 

regelmäßig. Ferner nutzt das Unternehmen Delkrederever-

sicherungen und eingeholte Sicherheiten, um diesem Risiko zu 

begegnen. Identifizierte Risiken werden durch die Bildung von 
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Wertberichtigungen oder Rückstellungen bilanziell berück-

sichtigt. Trotz der derzeitigen Marktsituation in der Beklei-

dungsbranche wird dieses Risiko zusammen mit dem daraus 

resultierenden Umsatzausfallrisiko des jeweiligen Kunden vor 

dem Hintergrund der getroffenen Maßnahmen jetzt als gering 

eingestuft.

UNTERNEHMENSBEZOGENE RISIKEN 
UND CHANCEN

Compliance-Risiken 

Die TOM  TAILOR GROUP ist dabei, ihr Compliance-Manage-

ment-System aufzubauen und zu optimieren. Dies beinhaltet 

eine effiziente Steuerung der einzelnen Compliance-Risiken 

durch die jeweiligen Risikoverantwortlichen in den einzelnen 

Abteilungen und dem Compliance Officer. Unter Compli-

ance wird die Einhaltung von Gesetzen und internen Richt-

linien verstanden. Potenzielle finanzielle Auswirkungen von 

Compliance-Verstößen wären Klagen, Reputationsverluste 

und / oder Geldbußen für die TOM  TAILOR GROUP. Die Compli-

ance-Risiken haben eine meist geringe Eintrittswahrschein-

lichkeit, aber ein potenziell hohes Schadensausmaß. Aufgrund 

der im Jahr  2017 eingeleiteten Maßnahmen wird dieses Risiko 

nur noch als mittel-hoch eingestuft. Weitere Erläuterungen 

dazu finden sich im gesonderten nichtfinanziellen Bericht der 

TOM TAILOR GROUP.

IT-Risiken und Chancen

Die TOM  TAILOR GROUP ist von einer guten Verfügbarkeit und 

Funktionsfähigkeit ihrer IT-Systeme abhängig. Diese sind für die 

Steuerung der Geschäftsprozesse und eine effektive Kosten-

kontrolle unerlässlich. Ein Ausfall oder eine Störung dieser IT-

Systeme oder ein externer Angriff könnte eine  signifikante 

Beeinträchtigung der Geschäftsprozesse zur Folge haben. 

Um den genannten Risiken entgegenzusteuern, wird die 

TOM TAILOR GROUP auch künftig gezielt in den Ausbau und die 

Weiterentwicklung ihrer IT-Systeme investieren, um die jeder-

zeitige Funktionsbereitschaft der Systeme sowie die Effek-

tivität der Prozesse zu gewährleisten. Risiken, die sich aus der 

IT-Landschaft und der IT-Performance ergibt, werden hier 

zusammengefasst und als mittel eingestuft.

Die TOM  TAILOR GROUP hat im Geschäftsjahr 2017 die Einfüh-

rung einer neuen E-Commerce-Plattform erfolgreich abge-

schlossen. Insbesondere für 2018 ergeben sich dadurch eine 

Vielzahl von Chancen, beispielsweise die Prozessoptimie-

rung für die Organisation. Zurzeit führt die TOM TAILOR GROUP 

darüber hinaus eine ERP-Implementierung (Enterprise Ressource 

Planning) durch. Für 2018 lassen sich Verzögerungen und / oder 

Budgetüberschreitungen nicht ausschließen. Zudem besteht 

das Risiko, dass auch operative Geschäftsprozesse gestört 

werden, was wiederum zu Umsatz- und Ertragsausfällen 

führen könnte. Ein gutes und systematisches Projektmanage-

ment mit einem Projektrisikomanagement soll diese Risiken 

während der Projektzeit und nach der jeweiligen (Teil-)Einfüh-

rung minimieren. Die Projektrisiken werden insgesamt als 

mittel-hoch eingeschätzt. Für 2018 werden die Chancen aus 

den genannten Projekten noch als gering eingestuft.

Personalrisiken

Personalrisiken ergeben sich vor allem durch fehlende 

Leistungsträger, Defizite in der Mitarbeiterqualifikation und 

Aus tritts risiken von Mitarbeitern. Der Konzern ist in  besonderem 

Maße vom Vorstand, besonderen Führungskräften und Mitar-

beitern in Schlüsselpositionen abhängig. Ein Abgang aus diesem 

Personenkreis könnte sich negativ auf die Geschäftsent-

wicklung auswirken. Diesem Risiko begegnet die TOM  TAILOR 

GROUP, indem sie sich als attraktiver Arbeitgeber positioniert, 

ihren Mitarbeitern eine gute Karriereperspektive bietet und 

somit die Mitarbeiter an das Unternehmen bindet sowie neue 

Mitarbeiter gewinnt. Durch die Implementierung zielgerich-

teter Rekruiting- und Mitarbeiterbindungsmaßnahmen wird 

dieses Risiko abweichend zum Vorjahr als mittel angesehen.

Risiken aus langfristigen Verträgen 

Die TOM  TAILOR GROUP hat mit einer Reihe von Vermietern 

sowie mit zahlreichen Wholesale-Vertragspartnern und Lizenz-

nehmern Verträge mit langen Laufzeiten abgeschlossen. 

Insofern könnten beispielsweise Mietverträge für unrentable 

Filialen nicht frühzeitig gekündigt oder neu verhandelt werden. 

Alle bestehenden und neuen Verträge werden deshalb in der 

Finanz- und der Rechtsabteilung vor Vertragsabschluss geprüft 

und freigegeben. Dennoch könnte es zu Rechtsstreitigkeiten 

kommen, die auch im Erfolgsfall hohe Kosten verursachen und 

das Ansehen der TOM  TAILOR GROUP schädigen könnten. Im 

Hinblick auf die im Rahmen des RESET-Programms erfolgreich 

durchgeführten Maßnahmen wird dieses Risiko nur noch als 

gering bewertet.
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STRATEGISCHE RISIKEN UND CHANCEN

Risiken aus der Trenderfassung und der Preisfindung

Aktuelle Modetrends werden durch die TOM  TAILOR GROUP 

schnell erfasst, in neue Kollektionen umgesetzt und zeitnah 

an den Verkaufsstellen vertrieben. Sollte es nicht gelingen, 

aktuelle Trends schnell zu erfassen, den Geschmack der 

Zielgruppen in den von ihr belieferten Zielmärkten zu treffen, 

die richtige Preisgestaltung vorzunehmen oder erfolgreich 

neue Produkte zu entwickeln und einzuführen, könnte sich dies 

nachteilig auf die Wettbewerbsposition und die Profitabilität 

der TOM TAILOR GROUP auswirken. Dieses Risiko ist im Jahr 2018 

insbesondere bei BONITA noch wesentlich, aber aufgrund von 

initiierten Maßnahmen, beispielsweise der Zusammenarbeit bei 

der Kollektionsentwicklung mit Franziska Knuppe, nunmehr als 

als mittel einzustufen.

Risiken und Chancen aus der langfristigen Wett-

bewerbspositionierung und dem Markenimage

Der wirtschaftliche Erfolg des Konzerns beruht unter anderem 

auf der Stärke und einer langfristig starken Wettbewerbs-

positionierung der Marken TOM  TAILOR und BONITA. Eine 

Schwächung des Markenimages und der Wettbewerbsposi-

tionierung dieser Marken könnte die Profitabilitätsperspek-

tiven des Konzerns nachhaltig negativ beeinträchtigen. Die 

TOM  TAILOR GROUP setzt zur Stärkung der Wettbewerbsposi-

tionierung und des Markenimages gezieltes Marketing ein und 

stuft dieses Risiko aufgrund der positiven Entwicklungen aus 

2017 nur noch als mittel ein. Gleichzeitig ergeben sich Chancen, 

sofern die Stärkung der Marken der TOM  TAILOR GROUP zu 

höheren positiven Auswirkungen führt als geplant.

EXTERNE RISIKEN UND CHANCEN

Wettbewerbsrisiken und -chancen 

Die Märkte, in denen die TOM  TAILOR GROUP tätig ist, sind zu 

großen Teilen von sehr intensivem Wettbewerb geprägt. Auch 

die Marktverschiebung in den Online-Markt nimmt weiterhin 

zu. Die TOM TAILOR GROUP investiert in die Stärkung der Marken 

und in eine Verbesserung des Online-Portals, um die Risiken aus 

dem hohen Wettbewerb zu reduzieren. Neue und  bestehende 

globale Wettbewerber können sowohl online als auch im 

stationären Handel negativen Einfluss auf den Marktanteil der 

TOM  TAILOR GROUP haben. Das Risiko wird als mittel einge-

stuft. Die TOM  TAILOR GROUP könnte aber auch im Verdrän-

gungswettbewerb davon profitieren, dass andere Marken oder 

Hersteller aus dem Markt ausscheiden. Diese Chance wird als 

mittel eingeschätzt.

Risiken aus der konjunkturellen Entwicklung

Eine schwache konjunkturelle Entwicklung bzw. eine 

Verschlechterung der Konjunktur insbesondere im Heimat-

markt Deutschland könnte sich negativ auf die Verbraucher-

nachfrage insgesamt und damit auch auf die Nachfrage nach 

Produkten der TOM  TAILOR GROUP auswirken. Daraus könnten 

Absatzrückgänge und Margendruck resultieren. Konjunk-

turberichte werden regelmäßig ausgewertet, um recht-

zeitig auf Änderungen reagieren zu können. Das Risiko einer 

 schwachen konjunkturellen Entwicklung mit negativen 

Folgen für die TOM  TAILOR GROUP wird aufgrund der aktuell 

beobachtbaren Konjunkturindikatoren 2018 für die Märkte der 

TOM TAILOR GROUP als mittel eingeschätzt.

Länderrisiken und -chancen

Die TOM  TAILOR GROUP ist verschiedenen Länderrisiken aus-

gesetzt. In einigen Beschaffungs- und Vertriebsländern der 

TOM  TAILOR GROUP bestehen im Vergleich zu Westeuropa 

abweichende volkswirtschaftliche, politische und recht-

liche Rahmenbedingungen. Auf der Vertriebsseite sind dieses 

unter anderem Länder in Südosteuropa und Russland. Das 

Risiko aus solchen negativen Entwicklungen mit negativen 

Folgen für die TOM TAILOR GROUP wird weiterhin als gering bis 

mittel eingestuft. Andererseits bestehen weiterhin attraktive 

Markt potenziale in den Vertriebsmärkten Südosteuropa und 

Russland. Hier sieht die TOM TAILOR GROUP grundsätzlich eine 

Chance, positive Abweichungen zu erzielen. Diese Chance wird 

als gering bis mittel eingestuft.
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Logistikrisiken

Durch Naturgewalten, Unfälle oder Insolvenzen im Luft- und 

Seefrachtverkehr könnte es zu Verzögerungen oder sogar zur 

Vernichtung von Warenlieferungen kommen. Diese Risiken 

könnten sich auf eine termingerechte Belieferung der Kunden 

auswirken und zu erhöhten Schadensersatzansprüchen und 

Reputationsschäden führen. Dieses Risiko wird weitest gehend 

durch entsprechende Versicherungen abgedeckt, die den 

Waren ausfall und den Ertragsausfall decken. Zusammengefasst 

wird dieses Risiko nur noch als gering eingestuft.

Eine Störung der Warenwirtschaftssysteme oder der an 

Partner ausgelagerten Warenlager und Logistik könnte zu 

Problemen bei der fristgerechten Belieferung führen und sich 

nachteilig auf Umsatz und Gewinn auswirken. Die Bewirtschaf-

tung der größten Lagerflächen für die Marken TOM  TAILOR 

und die E-Commerce-Plattform wurde an externe Dienst-

leister ausgelagert. Somit wurde das Risiko reduziert, aber 

durch den nunmehr indirekten Zugriff auch dessen unmit-

telbare Beherrschbarkeit. Durch eine enge Zusammenarbeit 

mit den jeweiligen Partnern werden mögliche Probleme oder 

Schwierig keiten rechtzeitig erkannt und geeignete Gegen-

maßnahmen ergriffen. Die Risiken aus der Auslagerung von 

Prozessen sowie der Störung der großen Warenlager werden 

aufgrund der implementierten Gegenmaßnahmen nur noch als 

gering eingestuft.

Sozial- und Umweltrisiken

Die TOM  TAILOR GROUP bekennt sich zu dem Grundsatz der 

Nachhaltigkeit der Unternehmensführung, zur Verantwor-

tung des Unternehmens gegenüber seinen Stakeholdern und 

der Gesellschaft (Corporate Social Responsibility). Detaillierte 

Erläuterungen dazu finden sich im gesonderten nichtfinan-

ziellen Bericht der TOM TAILOR GROUP.

OPERATIVE RISIKEN  
UND CHANCEN

Absatz- und Warenbestandsrisiken

Die TOM TAILOR GROUP ist einem Absatz- und Warenbestands-

risiko ausgesetzt, solange die Ware bis zur Veräußerung an den 

Endkunden im Eigentum der TOM  TAILOR GROUP verbleibt. 

Fehleinschätzungen bei der Vorhersage des tatsächlichen 

Kundenbedarfs und des Abverkaufs sowie der Ausfall von 

Wholesale-Kunden können zu Umsatzeinbußen in der Zukunft 

führen. Der dadurch entstehende Warenüberhang kann erhöhte 

Lagerbestände und / oder eine Abwertung der Ware zur Folge 

haben. Die TOM  TAILOR GROUP führt deshalb eine detaillierte 

Planung, eine regelmäßige Überprüfung und gezielte Vertriebs-

maßnahmen durch. Insgesamt wird dieses Risiko als gering bis 

mittel eingestuft. 

Risiken und Chancen aus der Unternehmens-

organisation

Die TOM  TAILOR GROUP operiert mit verschiedenen Marken in 

internationalen Märkten, sodass die Unternehmens prozesse 

zunehmend komplexer geworden sind und bei fehlender oder 

fehlerhafter Abstimmung zu Ineffizienzen führen können. 

Die TOM  TAILOR GROUP hat sich bereits aus einigen Märkten, 

wie den USA, Südafrika und China, zurückgezogen. Das Risiko 

der beschriebenen Ineffizienzen wird aufgrund der erfolg-

reich implementierten Maßnahmen des im Vorjahr initiierten 

RESET-Programms nur noch als gering eingestuft. Es besteht 

jedoch weiterhin die im Jahr 2018 reduzierte Chance, dass die 

geplanten Ziele im Hinblick auf die Verringerung der Kom-

plexität übertroffen werden. Diese Chance wird als gering 

eingeschätzt.
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Risiken- und Chancenprofil im Überblick

Finanzielle Risiken und Chancen

Abwertungsrisiken im Konzern-  
und Einzelabschluss mittel-hoch

Steuerliche Risiken mittel

Währungsrisiken (EUR/USD) gering

Währungsrisiken (EUR/Rubel) mittel

Liquiditätsrisiken gering

Kreditrisiken (inkl. Umsatzsausfall) gering

Unternehmensbezogene Risiken und Chancen

Compliance-Risiken mittel-hoch

IT-Risiken mittel

Projektrisiken mittel-hoch

Projektchancen gering

Personalrisiken mittel

Risiken aus langfristigen Verträgen gering

Strategische Risiken und Chancen

Risiken aus der Trenderfassung und  
der Preisfindung mittel

Risiken aus der langfristigen Wettbewerbs-
positionierung und dem Markenimage mittel

Chancen aus der langfristigen Wettbewerbs-
positionierung und dem Markenimage mittel

Externe Risiken und Chancen

Wettbewerbsrisiken mittel

Wettbewerbschancen mittel

Risiken aus der konjunkturellen Entwicklung mittel

Länderrisiken gering bis mittel

Länderchancen gering bis mittel

Operative Risiken und Chancen

Absatz- und Warenbestandsrisiken gering bis mittel

Risiken aus der Unternehmensorganisation gering

Chancen aus der Unternehmensorganisation gering

Logistikrisiken gering

Logistikrisiken – Warenwirtschaftssysteme gering

GESAMTAUSSAGE DES 
 VORSTANDS ZUR RISIKO- UND 
CHANCEN-SITUATION DER 
TOM TAILOR GROUP UND DER 
TOM TAILOR HOLDING SE

Insgesamt haben sich hinsichtlich der Risikosituation der 

TOM  TAILOR  GROUP und der TOM  TAILOR Holding  SE im  

Berichtsjahr 2017 Veränderungen im Ver gleich zu 2016 ergeben. 

Möglicherweise wurden nicht alle zukünftigen Risiken in diesem 

Bericht berücksichtigt. Durch die Schaffung von organisatori-

schen Strukturen und Prozessen wird eine frühzeitige Identifika-

tion und Bewertung von Risiken ermöglicht und somit auch der 

Einsatz von angemessenen Maßnahmen zur Gegensteuerung.

Die Einschätzung des Gesamtrisikos und der -chancen erfolgt 

auf der Grundlage des Risiko- und des Chancenmanage-

mentsystems in Verbindung mit den eingesetzten Planungs-,  

Steuerungs- und Kontrollsystemen. Die Beurteilung der Risiken 

erfolgt unabhängig von der Beurteilung der Chancen, die 

sich für das Unternehmen ergeben können. Unter  Ermittlung 

der Eintrittswahrscheinlichkeiten und Auswirkungen aller 

beschriebenen Risiken stellen die Risiken bis zum Zeitpunkt der 

Erstellung dieses Lageberichts aus Sicht des Vorstands weder 

einzeln noch in ihrer aggregierten Form eine Gefährdung des 

Fortbestands der TOM  TAILOR GROUP in den nächsten zwölf 

Monaten dar.
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Bis zum 9.  März  2018 gab es in der TOM  TAILOR GROUP keine 

weiteren nennenswerten operativen und strukturellen Ver-

änderungen oder Geschäftsvorfälle, die einen wesentlichen 

Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage im 

Vergleich zum 31. Dezember 2017 haben könnten. Wir verweisen 

auf die Angaben im Anhang.

Der Vorstand hat gemäß § 312 AktG einen Bericht über Bezie-

hungen der TOM  TAILOR Holding  SE zu verbundenen Unter-

nehmen erstellt. Der Bericht über Beziehungen zu verbundenen 

Unternehmen enthält die folgende Schlusserklärung:

 

„Wir erklären, dass die Gesellschaft bei den im Bericht über 

die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten 

Rechtsgeschäften und Maßnahmen im Geschäftsjahr nach den 

Umständen, die uns in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die 

Rechtsgeschäfte vorgenommen oder die Maßnahmen getroffen 

oder unterlassen wurden, jeweils eine angemessene Gegenleis-

tung erhalten hat und dadurch, dass Maßnahmen getroffen oder 

unterlassen wurden, nicht benachteiligt worden ist.“

NACHTRAGSBERICHT

BERICHT DES VORSTANDS  
ÜBER  BEZIEHUNGEN ZU 
 VERBUNDENEN  UNTERNEHMEN
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KÜNFTIGE WIRTSCHAFTLICHE 
RAHMENBEDINGUNGEN UND 
BRANCHENENTWICKLUNG

EURORAUM SETZT BREITEN  
AUF SCHWUNG 2018 FORT

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat die Konjunktur-

prognose im Januar  2018 nochmals angehoben und erwartet 

nun, dass die Weltwirtschaft 2018 um 3,9 % wächst (letzte 

Prognose: +3,7 %). Die Motoren des kräftigen Aufschwungs 

sind die USA sowie die Schwellen- und Entwicklungsländer. 

Die Perspektiven sind aus heutiger Sicht positiv und der 

Aufschwung ist ökonomisch intakt  – auch für die Kernmärkte 

der TOM  TAILOR GROUP. Das setzt jedoch voraus, dass die 

politischen Risiken sowie die Unsicherheiten aus wachsendem 

Protektionismus, Brexit-Verhandlungen und den  zahlreichen 

regionalen Krisen nicht eskalieren. Zudem könnten heftige 

Korrekturen an den Finanz- und Währungsmärkten die Wirt-

schaft belasten. 

Das Institut für Weltwirtschaft (IfW), Kiel, rechnet derzeit für 

den Euroraum mit einem Wachstum von 2,3 %. Sehr starkes 

Wachstum wird für Irland sowie die ost- und südosteuropä-

ischen Länder der EU unterstellt. Nur moderat legen dagegen 

Italien, Belgien und Portugal zu. Der Brexit-Druck auf Groß-

britannien macht sich immer mehr als Wachstumsbremse 

bemerkbar  – auch für Europa insgesamt. In der Währungs-

union wird der Aufschwung von der Binnennachfrage gespeist. 

Vor allem die stärkeren Investitionen sind 2018 der Haupt-

impulsgeber. Die Inflation dürfte 2018 nur marginal anziehen. 

Die EZB fährt ihr Anleihekaufprogramm sukzessive herunter 

und leitet damit den Ausstieg aus der ultralockeren Geld-

politik behutsam ein. Trotzdem sollten die Leitzinsen noch 

niedrig bleiben. Das IfW rechnet mit einem anhaltend positiven 

Trend auf dem Arbeitsmarkt im Euroraum. In diesem Umfeld 

dürfte der Privatkonsum in den Euro-Ländern mit 2,0 % erneut 

robust zulegen. 

2018: RÜCKENWIND FÜR DEN KONSUM IN 
TOM TAILORS REGIONALEN KERNMÄRKTEN

Das wirtschaftliche Umfeld sowie die Konsumneigung der 

Privathaushalte in Deutschland sind von wesentlicher Bedeu-

tung für die TOM TAILOR GROUP. 

Das IfW rechnet für Deutschland im Jahr 2018 mit einer Wachs-

tumsbeschleunigung auf 2,5 % (kalenderbereinigt +2,6 %). Die 

Hauptimpulse kommen von merklich höheren Investitionen 

sowie nochmals vom Wohnungsbau. Die Arbeitsmarktentwick-

lung sieht das IfW auch 2018 positiv. Danach steigt die Beschäf-

tigung um gut 550.000 Erwerbstätige und die Arbeitslosigkeit 

sinkt. Die Verbraucherpreise ziehen laut IfW an (+1,7 %), aber das 

verfügbare Einkommen der Privathaushalte steigt mit nominal 

+3,3 % deutlicher. In Summe zeichnet sich damit für 2018 eine 

Zunahme des privaten Konsums von real 1,7 % ab. Das ist jedoch 

eine  geringere Dynamik als in den letzten zwei Jahren. 

Ein sehr gutes Konsumklima kennzeichnet den Jahresbeginn 

2018. Der GfK-Klimaindex lag im Januar bei 10,8 Punkten, d. h. 

0,1 Punkte höher als vor einem Monat und 0,9 Punkte höher als 

vor einem Jahr. Dabei waren die Konjunkturerwartungen im 

Jahresvergleich deutlich positiver und auch die Anschaffungs-

neigung merklich höher. Für Februar 2018 wird ein Indexstand 

von 11,0 Punkten avisiert. 

Die wichtigsten Auslandsmärkte der TOM  TAILOR GROUP sind 

die Schweiz, Österreich, südosteuropäische EU-Länder sowie 

Russland. Die künftige wirtschaftliche Entwicklung in diesen 

Ländern stellt sich für 2018 voraussichtlich wie folgt dar: 

Nach mehreren konjunkturell verhaltenen Jahren erwarten 

führende eidgenössische Konjunkturforscher für die Schweiz eine 

Beschleunigung des Wachstums auf 2,3 % im Jahr 2018. Investi-

tionen und die Exporte werden sich spürbar beleben. In diesem 

Umfeld erholt sich der Arbeitsmarkt weiter, sodass die Beschäf-

tigung um 1,2 % steigen wird. Bei weiterhin sehr geringer Infla-

tion nehmen die privaten Konsumausgaben 2018 zwischen 1,4 % 

(SECO) und 1,6 % (KOF / ETH Zürich), d. h. kräftiger als zuletzt, zu. 

PROGNOSEBERICHT
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die flexibel auf Trends reagieren können, schlanke Strukturen 

haben und den Kunden sowohl stationär als auch online adres-

sieren können, haben vergleichsweise gute Chancen, sich 2018 und 

darüber hinaus positiv zu entwickeln. 

ERWARTETE ENTWICKLUNG  
DER LAGE DES KONZERNS

KONZERNUMSATZ DURCH RESET- 
MASSNAHMEN UNTER DEM VORJAHR 
 ERWARTET

Auf Basis seiner aktuellen Kenntnisse geht der Vorstand der 

TOM  TAILOR Holding  SE davon aus, dass der Konzernumsatz 

aufgrund der Bereinigung des Filialportfolios und aufgrund von 

Markt- und Länderschließungen 2018 insgesamt leicht unter 

dem Niveau des Vorjahres liegen wird. Demgegenüber erwartet 

der Vorstand ein deutliches Wachstum im Bereich E-Commerce 

und aus internationaler Expansion, vor allem in  Südosteuropa 

und Russland, sodass der Umsatzrückgang teilweise kom-

pensiert werden sollte. 

Weiterhin wird angenommen, dass der Umsatz im Segment 

TOM TAILOR Retail infolge steigender Umsätze im E-Commerce 

und geplanter Flächenexpansion, vornehmlich in Russland, 

leicht steigen wird und somit die Umsatzrückgänge aufgrund 

von Filialschließungen überkompensiert werden. 

Im Segment TOM TAILOR Wholesale geht der Vorstand aufgrund 

des Übergangs der Wholesale-Umsätze im Bereich TOM TAILOR 

KIDS an die Kids Fashion Group sowie aufgrund des Gesamt-

jahreseffekts der Filial-, Marken- und Länderschließungen von 

einem sinkenden Umsatz aus. 

Insbesondere im Rahmen von RESET wurden in den vergan-

genen beiden Jahren bisher insgesamt 280 Filialen geschlossen 

(davon 2016: 90) sowie die Marken TOM TAILOR CONTEMPORARY 

MEN, TOM  TAILOR CONTEMPORARY WOMEN und TOM  TAILOR 

POLO aufgegeben. Darüber hinaus hat sich die TOM  TAILOR 

GROUP weitestgehend aus den Ländern Südafrika, China, 

Frankreich und den USA zurückgezogen.

Bei BONITA erwartet der Vorstand durch den Wegfall der Marke 

BONITA MEN und die damit verbundenen Filialschließungen sowie 

durch die Filialschließungen bei BONITA WOMEN ebenfalls einen 

Der sehr kräftige Aufschwung in Österreich setzt sich fort. 

Nach Einschätzung der Notenbank (OeNB) bleibt das Wachstum 

im Jahr 2018 mit 2,8 % dynamisch. Die Investitionen und 

Exporte wachsen erneut überdurchschnittlich stark, aber mit 

etwas geringerem Tempo als im Jahr zuvor. Dafür bekommen 

die privaten Konsumausgaben 2018 etwas mehr Rückenwind. 

Laut OeNB steigen sie um 1,6 %. Bei weiterhin recht hoher Infla-

tion basiert dieses Wachstum auf einem Beschäftigungsanstieg 

und höheren Löhnen. Die verfügbaren Haushaltseinkommen 

steigen 2018 real um 1,6 % (OeNB). 

Osteuropas Konjunkturperspektiven bleiben für 2018 positiv. 

Der IWF erwartet für diese Region insgesamt ein Wachstum 

von 4,0 % (2017: 5,2 %). Das Kieler IfW rechnet für die südost-

europäischen EU-Länder Slowenien (+3,7 %), Kroatien (+2,9 %), 

Bulgarien (+3,6 %) und Rumänien (+5,7 %) mit überproportional 

starkem Wirtschaftswachstum verglichen mit dem Euroraum. 

Russland setzt 2018 laut IWF mit einem Zuwachs von 1,7 % die 

robuste wirtschaftliche Erholung fort. 

2018: UNVERÄNDERT GROSSE HERAUS FOR-
DERUNGEN IM TEXTIL- UND MODEHANDEL

Die lebhafte Konjunktur im Jahr 2018 und die guten Rahmen-

daten für den privaten Konsum in den Kernabsatzmärkten 

der TOM  TAILOR GROUP bilden ein tendenziell positives allge-

meines Umfeld für Einzelhandel in diesen Ländern. Steigende 

Beschäftigung und höhere private Konsumausgaben sprechen 

für eine rege Nachfrage. Das Konsumklima in Europa hat sich 

nach Einschätzung der GfK im zurückliegenden Jahr zudem 

merklich aufgehellt. In Österreich und Südosteuropa hat sich die 

Stimmung stark verbessert. 

Der Handelsverband Deutschland (HDE) blickt zuversichtlich 

nach vorn. Für den deutschen Einzelhandel avisiert der HDE im 

Jahr 2018 in Summe ein Umsatzwachstum von nominal 2,0 % auf 

€ 523,1  Mrd. Der Online-Handel soll dabei mit voraussichtlich 9,7 % 

auf € 53,4 Mrd. erneut überproportional wachsen und zulasten des 

stationären Handels Marktanteile steigern. 

Laut GfK steigt 2018 in Deutschland die durchschnittliche Kaufkraft 

pro Kopf um nominal € 633 bzw. +2,8 %. Damit müssen steigende 

Lebenshaltungskosten und Zusatzwünsche, auch für das Wohnen, 

Versicherungen sowie Urlaub und Freizeit, bedient werden. Zudem 

fokussieren sich Konsumenten gegenwärtig  – auch begünstigt 

durch niedrige Zinsen  – auf größere Anschaffungen wie Renovie-

rungen, Möbel oder Konsumelektronik. Eine Trendwende für den 

Fashionbereich ist daher für 2018 nicht erkennbar. Somit bleiben die 

Perspektiven für den Textil- und Modehandel sehr anspruchsvoll. 

Der Wettbewerbs- und Preisdruck wird hoch bleiben. Hersteller, 
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Umsatzrückgang. In Summe wurden mit RESET und sonstigen 

geplanten Schließungen bisher insgesamt 215  Filialen der 

Marke BONITA (davon 2016: 77) geschlossen. In Deutschland 

sind für 2018 zudem weitere Schließungen von eigenen Retail-

Flächen geplant, sodass bei BONITA mit sinkenden Umsätzen zu 

rechnen ist.

Die Prognose geht von einer stabilen Konjunktur in den 

Kernmärkten der TOM  TAILOR GROUP aus und unterstellt 

grundsätzlich einen volatilen Textilmarkt, der Schwankungen 

im normalen Rahmen aufweist. Auf Konzernebene erwartet der 

Vorstand daher im Geschäftsjahr  2018 einen leicht sinkenden 

Umsatz gegenüber dem Vorjahr.

WEITERER ANSTIEG DER BERICHTETEN 
EBITDA-MARGE ERWARTET 

Die zahlreichen Maßnahmen im Rahmen des RESET-Programms 

konnten im Berichtsjahr teilweise schneller als geplant 

umgesetzt werden und haben damit früher zu einer  deutlichen 

Steigerung der Rohertragsmarge als auch der Profitabi-

lität geführt. Der Vorstand geht davon aus, dass durch diese 

tiefgreifenden Maßnahmen eine Basis geschaffen wurde, die 

operativen Kennzahlen und damit verbunden die Profitabilität 

mittelfristig nachhaltig weiter erhöhen zu können.

Vor diesem Hintergrund rechnet der Vorstand der TOM  TAILOR 

Holding  SE für das Jahr 2018 mit einer moderat steigenden 

EBITDA-Marge im Konzern gegenüber dem Vorjahr. Diese 

Prognose schließt die Annahme mit ein, dass sich der Bereich 

E-Commerce, die Segmente TOM  TAILOR  Wholesale und 

TOM  TAILOR Retail sowie die Geschäfts aktivitäten von BONITA 

wie geplant ent wickeln werden. 

VERSCHULDUNG SENKEN UND 
 EIGENKAPITALQUOTE STEIGERN

Die TOM  TAILOR GROUP beabsichtigt, die Verschuldung grund-

sätzlich weiter zurückzuführen und dafür den operativen 

Cashflow bzw. den Free Cashflow zu nutzen. Des Weiteren wird 

diese auch über die jährliche Regeltilgung der Langfristdarlehen 

in Höhe von € 15 Mio. abgebaut. Darüber hinaus wird die Gesell-

schaft das Schuldscheindarlehen über € 15  Mio. im Mai  2018 

planmäßig zurückführen.

Die TOM TAILOR GROUP strebt weiterhin an, das Verhältnis von 

Nettoverschuldung zu berichtetem EBITDA unter  2,0 und die 

Eigenkapitalquote auf Basis der derzeit gültigen Bilanzierungs-

vorschriften weiterhin über 30 % zu halten. 

TOM TAILOR GROUP:  
Eckdaten der Unternehmensprognose für 2018

Prognose 2018

Konzernumsatz
Leichter Rückgang

gegenüber dem Vorjahr

Rohertragsmarge
Moderater Anstieg  

gegenüber dem Vorjahr

Berichtetes EBITDA
Moderater Anstieg  

gegenüber dem Vorjahr

Berichtete EBITDA-Marge
Moderater Anstieg  

gegenüber dem Vorjahr

Berichtetes EBIT
Starker Anstieg  

gegenüber dem Vorjahr

Berichtete EBIT-Marge
Starker Anstieg  

gegenüber dem Vorjahr

TOM TAILOR Holding SE:

Für das Geschäftsjahr 2018 geht der Vorstand der TOM  TAILOR 

Holding SE von einem positiven Jahresergebnis im einstelligen 

Millionen-Euro-Bereich sowie einer weiter leicht steigenden 

Eigenkapitalquote aus. Darüber hinaus sollen die lang fristigen 

Bankverbindlichkeiten im Jahr 2018 weiter stark reduziert 

werden.
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GESAMTAUSSAGE DES  
VORSTANDS ZUR PROGNOSE

Auf Basis seiner aktuellen Kenntnisse geht der Vorstand der 

TOM TAILOR Holding SE davon aus, dass der Konzernumsatz 2018 

aufgrund des Gesamtjahreseffekts der RESET-Maßnahmen unter 

dem Niveau des Vorjahres liegen wird. Demgegenüber erwartet 

der Vorstand ein deutliches Wachstum im Bereich E-Commerce 

und aus internationaler Expansion, vor allem in Südosteuropa 

und Russland, sodass der Umsatzrückgang teilweise kompensiert 

werden sollte. Auf Konzernebene erwartet der Vorstand daher 

einen leichten Umsatzrückgang und einen moderaten Anstieg 

der EBITDA-Marge gegenüber dem Vorjahr.

Der Vorstand der TOM  TAILOR Holding  SE setzt daher alles auf 

nachhaltiges Wachstum und ist zuversichtlich, die Profitabi-

lität in den nächsten Jahren weiter steigern zu können. Folglich 

erwartet der Vorstand eine verbesserte Ertrags-, Finanz- und 

Vermögenslage des Konzerns für das Geschäftsjahr 2018.

Für die künftige Entwicklung der TOM  TAILOR  GROUP sind die 

nachfolgenden Punkte essenziell:

— Ausbau des E-Commerce und der Omnichannel-Fähigkeit

— Stärkung der Markenbegehrlichkeit

—  Profitables Wachstum in bestehenden Kernmärkten 

und einzelnen Wachstumsmärkten (z. B. Russland)

—  Upgrade der digitalen Infrastruktur und Analytik- 

Fähigkeiten

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2018 geht von einer stabilen 

Konjunktur in den Kernmärkten der TOM  TAILOR  GROUP aus 

und unterstellt grundsätzlich einen volatilen Textilmarkt, 

der Schwankungen im normalen Rahmen aufweist. Zudem 

enthält sie alle zum aktuellen Zeitpunkt bekannten Vorfälle und 

 Ereignisse, die Einfluss auf die Geschäftsentwicklung haben 

könnten. Es ist jedoch möglich, dass die tatsächliche Entwick-

lung des Unternehmens von dieser Prognose abweicht, wenn 

politische, wirtschaftliche oder strukturelle Entwicklungen 

sowie witterungsbedingte Einflüsse eintreten, die der Konzern 

weder planen oder vorhersehen noch in irgendeiner Form  

beeinflussen kann.

Hamburg, den 9. März 2018

Der Vorstand

Dr. Heiko Schäfer 

(CEO)

Thomas Dressendörfer 

(CFO)

Liam Devoy

(COO)
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Bestätigungsvermerks

des unabhängigen Abschlussprüfers

Zu dem als Anlagen 1 bis 4 beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 sowie

zu dem zusammengefassten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 (Anlage 5) erteilen

wir folgenden Bestätigungsvermerk:

An die TOM TAILOR Holding SE, Hamburg

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten

Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der TOM TAILOR Holding SE, Hamburg, (vormals TOM

TAILOR Holding AG, Hamburg) - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2017 und

der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum

31. Dezember 2017 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs-

und Bewertungsmethoden - geprüft.

Darüber hinaus haben wir den mit dem Konzernlagebericht zusammengefassten Lagebe-

richt (im Folgenden „zusammengefasster Lagebericht“) der TOM TAILOR Holding SE,

Hamburg, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 geprüft.

Den auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlichten gesonderten nichtfinanziellen

Konzernbericht (im Folgenden „gesonderter nichtfinanzieller Bericht“), auf den im Ab-

schnitt „Gesonderter nichtfinanzieller Bericht“ des zusammengefassten Lageberichts ver-

wiesen wird, und die auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlichte Erklärung zur

Unternehmensführung nach § 289f und § 315d HGB, auf die in Abschnitt „Erklärung zur

Unternehmensführung“ des zusammengefassten Lageberichts verwiesen wird, haben wir

in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen,

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-

chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft

zum 31. Dezember 2017 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Janu-

ar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 und

- vermittelt der beigefügte zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild

von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in

Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften

und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser

Prüfungsurteil zum zusammengefassten Lagebericht erstreckt sich nicht auf die Inhalte

des auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlichen gesonderten nichtfinanziellen

Berichts, auf den in Abschnitt „Gesonderter nichtfinanzieller Bericht“ des zusammenge-

fassten Lageberichts verwiesen wird, und auch nicht auf die auf der Internetseite der Ge-

sellschaft veröffentlichte Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f und § 315d

HGB, auf die in Abschnitt „Erklärung zur Unternehmensführung“ des zusammengefass-

ten Lageberichts verwiesen wird.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun-

gen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des zusammengefassten

Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lagebe-

richts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU Abschlussprüferverordnung

(Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirt-

schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-

fung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist

im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

und des zusammengefassten Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend

beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den

europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-

schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit

diesen Anforderungen erfüllt.
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Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine

verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir

sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ge-

eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum

zusammengefassten Lagebericht zu dienen.

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlusses

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem

pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses für

das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 waren. Diese Sachverhalte

wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und

bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes

Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.

Nachfolgend stellen wir die aus unserer Sicht besonders wichtigen Prüfungssachverhalte

dar:

1) Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen

2) Unsichere Steuerpositionen und aktive latente Steuern

Zu 1) Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen

a) Das Risiko für den Abschluss

Im Jahresabschluss der TOM TAILOR Holding SE, Hamburg, werden zum 31. Dezember

2017 „Anteile an verbundenen Unternehmen“ in Höhe von EUR 450,8 Mio. ausgewie-

sen, die rund 97 % der Bilanzsumme entsprechen. Die Anteile betreffen im Wesentli-

chen die BONITA GmbH, Hamminkeln, (EUR 239,9 Mio.) und die Tom Tailor GmbH,

Hamburg, (EUR 210,4 Mio.).

Zum 31. Dezember eines Geschäftsjahres wird von der Gesellschaft geprüft, ob eine

voraussichtlich dauernde Wertminderung der Beteiligungen vorliegt, in deren Folge

eine außerplanmäßige Abschreibung des Beteiligungsbuchwertes vorzunehmen wäre.

Hierfür ermittelt die Gesellschaft mittels Ertragswertverfahren den Barwert der geplan-

ten Nettozuflüsse, wobei die von den gesetzlichen Vertretern erstellte und vom Auf-

sichtsrat genehmigte operative Drei-Jahresplanung zugrunde gelegt und mit einer kon-

stanten jährlichen Wachstumsrate von 1 % pro Jahr fortgeschrieben wird. Die Abzin-

sung erfolgt mittels eines risikoadäquaten Zinssatzes.
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Die Angaben der Gesellschaft zu diesen Beteiligungen und deren Werthaltigkeitsrisiken

sind in der Textziffer „A“ und in der Textziffer „B.I.1.“ im Anhang sowie im Abschnitt

„Abwertungsrisiken im Konzern- und Einzelabschluss der TOM TAILOR Holding SE“ im

zusammengefassten Lagebericht enthalten.

Das Risiko für den Abschluss besteht in einer nicht sachgerechten Ermittlung des Er-

tragswertes, in dessen Folge die Beteiligungen mit einem zu hohen Buchwert bilanziert

werden. Da das Ergebnis der Ertragswertberechnung in hohem Maße von der Einschät-

zung der künftigen Nettozuflüsse durch die gesetzlichen Vertreter sowie des verwende-

ten Diskontierungszinssatzes abhängig und daher mit einer erheblichen Unsicherheit

behaftet ist, ist das Risiko wesentlicher Fehler bei der Bewertung der Beteiligungen aus

unserer Sicht im Rahmen unserer Prüfung von besonderer Bedeutung.

b) Prüferisches Vorgehen und Schlussfolgerungen

Bei unserer Prüfung haben wir unter anderem das methodische Vorgehen zur Ermitt-

lung des Ertragswertes nachvollzogen und die Ermittlung der gewichteten Kapitalkos-

ten beurteilt. Der Schwerpunkt unserer Prüfung lag auf der kritischen Auseinanderset-

zung mit den bei der Bewertung der Beteiligung an der BONITA GmbH, Hamminkeln,

zugrunde gelegten zentralen Annahmen. Zusätzlich haben wir umfangreiche Erläute-

rungen der gesetzlichen Vertreter zu den wesentlichen Werttreibern der Planung ein-

geholt und die Plantreue in der Vergangenheit beurteilt. Von der Angemessenheit der

bei der Bewertung zugrunde gelegten künftigen Nettozuflüsse haben wir uns unter

anderem durch Abgleich dieser Angaben mit dem aktuellen Budget aus der von den

gesetzlichen Vertretern erstellten und vom Aufsichtsrat genehmigten Drei-

Jahresplanung sowie durch Abstimmung mit allgemeinen und branchenspezifischen

Markterwartungen überzeugt. Mit der Kenntnis, dass bereits relativ kleine Veränderun-

gen des verwendeten Diskontierungszinssatzes wesentliche Auswirkungen auf die Hö-

he des auf diese Weise ermittelten Ertragswertes haben können, haben wir die bei der

Bestimmung des verwendeten Diskontierungszinssatzes herangezogenen Parameter

soweit möglich geprüft und das Berechnungsschema nachvollzogen.

Die von den gesetzlichen Vertretern angewandten Bewertungsparameter und

-annahmen sind unter Berücksichtigung der verfügbaren Informationen aus unserer

Sicht insgesamt geeignet, um die Bewertung der Beteiligungen sachgerecht vorzuneh-

men.
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Zu 2) Unsichere Steuerpositionen und aktive latente Steuern

a) Das Risiko für den Abschluss

Die Gesellschaft ist Organträgerin einer ertragsteuerlichen Organschaft mit diversen

Tochterunternehmen und weist in der Bilanz zum 31. Dezember 2017 mit passiven la-

tenten Steuern verrechnete aktive latente Steuern in Höhe von EUR 11,7 Mio. aus, die

in Höhe von EUR 3,6 Mio. auf Zins- und Verlustvorträge entfallen. Darüber hinaus bi-

lanziert die Gesellschaft eine Rückstellung für unsichere steuerliche Verpflichtungen in

Höhe von EUR 0,5 Mio.

Die Angaben zu den aktiven latenten Steuern sind in der Textziffer „B.I.3.“ und die

Angaben zu den Ertragsteuern sind in der Textziffer „B.II.3“ im Anhang der Gesell-

schaft enthalten. Darüber hinaus sind hierzu Angaben im Kapitel „Ertrags-, Vermö-

gens- und Finanzlage“ sowie im Kapitel „Steuerliche Risiken" im zusammengefassten

Lagebericht enthalten.

Die Gesellschaft und ihre Tochterunternehmen betreiben ihre Geschäftstätigkeit in ver-

schiedenen Rechtsordnungen mit einer damit einhergehenden Komplexität bei Ver-

rechnungspreisen sowie sich ändernden Steuergesetzen. Vor diesem Hintergrund be-

steht das Risiko für den Abschluss in einer nicht sachgerechten Bewertung der aktiven

latenten Steuern auf Zins- und Verlustvorträge sowie der Bemessung der Rückstellung

für steuerliche Verpflichtungen, da diese in hohem Maße Ermessensentscheidungen,

Schätzungen und Annahmen durch die gesetzlichen Vertreter erfordert.

Die Bemessung der aktiven latenten Steuern sowie der Rückstellung für unsichere

Steuerpositionen war daher im Rahmen unserer Prüfung von besonderer Bedeutung.

b) Prüferisches Vorgehen und Schlussfolgerungen

Die Werthaltigkeit der aktivierten latenten Steuern auf Zins- und Verlustvorträge sowie

abzugsfähige temporäre Differenzen haben wir auf Basis unternehmensinterner Prog-

nosen über die zukünftige steuerliche Ertragssituation der Tom Tailor Holding SE, Ham-

burg, und ihrer ertragsteuerlichen Organgesellschaften mit der von den gesetzlichen

Vertretern aufgestellten Planung beurteilt und die Angemessenheit der verwendeten

Planungsgrundlagen gewürdigt.
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Hierzu haben wir auch die Annahme beurteilt, ob die in der Vergangenheit entstande-

nen Zins- und Verlustvorträge dem Grunde und der Höhe nach nutzbar sind und dass

nur diejenigen Zins- und Verlustvorträge berücksichtigt wurden, die in den kommenden

fünf Jahren voraussichtlich genutzt werden können.

Darüber hinaus haben wir beurteilt, ob die bestehenden unsicheren Steuerpositionen,

die unter anderem aus der Geschäftstätigkeit im internationalen Umfeld sowie weite-

ren Sachverhalten resultieren, bei der Berechnung der latenten Steuern sowie bei der

Bewertung der Rückstellung für steuerliche Verpflichtungen angemessen berücksichtigt

wurden und ob die Angaben über die latenten Steuern und unsicheren Steuerpositio-

nen im Anhang und im zusammengefassten Lagebericht angemessen sind.

Die getroffenen Annahmen der gesetzlichen Vertreter konnten wir nachvollziehen, sie

sind ausgewogen, hinreichend dokumentiert und stimmen mit unseren Erwartungen

überein. Die Angaben im Anhang und im zusammengefassten Lagebericht enthalten

eine angemessene Darstellung in Bezug auf die aktiven latenten Steuern und die unsi-

cheren Steuerpositionen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die

sonstigen Informationen umfassen:

- den auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlichten gesonderten nichtfinan-

ziellen Bericht, auf den im Abschnitt „Gesonderter nichtfinanzieller Bericht“ des

zusammengefassten Lageberichts verwiesen wird,

- die auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlichte Erklärung zur Unterneh-

mensführung, auf die im Abschnitt „Erklärung zur Unternehmensführung“ des zu-

sammengefassten Lageberichts verwiesen wird und

- die Versicherung nach § 264 Abs. 2 Satz 3 HGB zum Jahresabschluss und die Ver-

sicherung nach § 289 Abs. 1 Satz 5 HGB zum zusammengefassten Lagebericht.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht

erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir

weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung

hierzu ab.
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Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen

Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zusammengefassten Lagebe-

richt oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss

und den zusammengefassten Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses,

der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in

allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beach-

tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-

schaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen

Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger

Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses

zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - fal-

schen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-

lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-

len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der

Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus

sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der

Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder

rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.



Anlage 6 / 8

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des zusam-

mengefassten Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-

schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Ein-

klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Ri-

siken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertre-

ter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig

erachtet haben, um die Aufstellung eines zusammengefassten Lageberichts in Überein-

stimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen

und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im zusammengefassten La-

gebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses

der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lage-

berichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des zu-

sammengefassten Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-

schluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-

schen Darstellungen ist, und ob der zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein zutref-

fendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen

mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in

Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsver-

merk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum zusammenge-

fasste Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass

eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf-

deckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und

werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass

sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und des zu-

sammengefassten Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressa-

ten beeinflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische

Grundhaltung. Darüber hinaus

∂ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder un-

beabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im zusammenge-

fasste Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese

Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet

sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass we-

sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher

als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschun-

gen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Au-

ßerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

∂ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses rele-

vanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des zusammengefassten

Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen

zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht

mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft

abzugeben.

∂ beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-

setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-

genden Angaben.

∂ ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Un-

ternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise,

ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gege-

benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur

Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem

Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet,

im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und

im zusammengefassten Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese An-

gaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir

ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres

Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder

Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unterneh-

menstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
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∂ beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-

schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde

liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss

unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

∂ beurteilen wir den Einklang des zusammengefassten Lageberichts mit dem Jahres-

abschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der

Lage der Gesellschaft.

∂ führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestell-

ten zukunftsorientierten Angaben im zusammengefassten Lagebericht durch. Auf

Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbeson-

dere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu-

grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte

Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-

ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu-

grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches un-

vermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorien-

tierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplan-

ten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen,

einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prü-

fung feststellen.

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass

wir die relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit

ihnen alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise ange-

nommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu

getroffenen Schutzmaßnahmen.

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwort-

lichen erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Jahresabschlusses

für den aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders

wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungs-

vermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche

Angabe des Sachverhalts aus.
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Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO

Wir wurden von der Hauptversammlung am 31. Mai 2017 als Abschlussprüfer gewählt.

Wir wurden am 7. November 2017 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen

seit dem Geschäftsjahr 2010 als Abschlussprüfer der TOM TAILOR Holding SE, Hamburg,

tätig.

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem

zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbe-

richt) in Einklang stehen.

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Herr Thomas Wülfing.

Hamburg, 9. März 2018

Ebner Stolz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Thomas Götze Thomas Wülfing

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer


